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5. S i t zung des S t e i e rmärk i s chen Landtages 

IX. Gesetzgebungsperiode — 20. Februar 1979 

I n h a l t : Antraa der Abgeordneten Harmtodt, Neu' 

P e r s o n a l i e n : 
Entschuldigt sind die Abgeordneten Buchberger, 

Trümmer, Hammerl, Zdarsky und Dr. Horvatek 
(217101)'; 

A u f l a g e n : 

Antrag der Abgeordneten Kollmann, Prof. 
Dr. Eichtinger, Marczik und Ritzinger, Einl.-Zahl 
67/1, betreffend den Neubau eines Zentralpost
amtes in Leoben (2(70) j 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Koiner, 
Jamnegg, Dr* Dorfer, Pranckh, Kollmann, Prof. 
Dr. Eichtinger und Ritzinger, Einl.-Zahl 66/1, be
treffend eine sofortige Überprüfung über die Mög
lichkeiten des weiteren Betriebes des Karl-August-
Schachtes im Braunkohlenbergbau Fohnsdorf; 

Antrag der Abgeordneten Jamnegg, DDr. Ste-
pantschitz, Dr. Piaty und Dr. Heidinger, Einl.-
Zahl 69/1, betreffend Neuordnung des Kranken
anstaltenwesens ; 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Ritzinger, 
Pranckh, Kollmann und Dr. Dorfer, Einl.-Zahl 70/1, 
betreffend den dringend notwendigen Ausbau des 
„Scheiflinger Ofens" (B 96, km 17,000 bis 16,200); 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Kollmann, 
Dr. Dorfer, Ritzinger, Prof. Dr. Eichtinger, Jamnegg 
und Pranckh, Einl.-Zahl 71/1, betreffend eine not
wendige Erhöhung des derzeit geltenden Kfz-
Pauschales; 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Dr. Dorfer, 
Kollmann, Ritzinger und Kanduth, Einl.-Zahl 72/1, 
betreffend die Öffnung des Militärflughafens Zelt-
weg-Hinterstoisser für den zivilen Flugverkehr 
aufgrund der wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
der in der Obersteiermark loderten Betriebe an 
zumindest einem Tag in der Woche in einem be
stimmten Zeitraum; 

Antrag der Abgeordneten Schrammel, Dipl.-
Ing. Schaller, Dr. Dorfer und Lind, Einl.-Zahl 73/1, 
betreffend Aufhebung der Luxussteuer bei heimi
schen Produkten zur Arbeitsplatzsicherung; 

Antrag der Abgeordneten Schrammel, Dr. Dor
fer, Prof. Dr. Eichtinger, Lind und Prof. Dr. Schil-
cher, Einl.-Zahl 74/1, betreffend Nutzung von still
gelegten Kleinkraftwerken in der Steiermark; 

Antrag der Abgeordneten Schrammel, Buch
berger, Dr. Dorfer und Aichhofer, Einl.-Zahl 75/1, 
betreffend Erhaltung unserer heimischen Tierwelt 
nach Umweltveränderungen bei Flußregulierungen, 
Straßenbauten und Grundzusammenlegungen; 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Dr. Dor
fer, Pranckh, Ritzinger und Prof. Dr. Eichtinger, 
Einl.-Zahl 76/1, betreffend die Schaffung entspre
chender Ersatzbetriebe und Ersatzarbeitsplätze im 
VEW-Werk Judenburg; 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Dr. Dorfer, 
Ritzinger, Pranckh und Prof. Dr. Eichtinger, Einl.-
Zahl 77/1, betreffend die Stationierung eines Hub
schraubers für Rettungszwecke am Fliegerhorst 
Hinterstoisser in Zeltweg; 

Antrag der Abgeordneten Harmtodt, Neuhold, 
Dipl.-Ing. Schaller, Trümmer und Schrammel, Einl.-
Zahl 78/1, betreffend die Umfahrungsstraße Feld
bach; 

Dipl.-Ing. Schaller, Trümmer und Schrammel, Einl.-
Zahl 79/1, betreffend den Ausbau des Landes
krankenhauses in Feldbach; 

Antrag der Abgeordneten Laurich, Brandl, Ham
mer, Karrer und Genossen, Einl.-Zahl 80/1, betref
fend die Erstellung eines Verkehrskonzeptes für 
das Ausseer Land; 

Antrag der Abgeordneten Gross, Ileschitz, 
Premsberger, Karrer, Heidinger und Genossen, 
Einl.-Zahl 81/1, betreffend die genaue Beachtung 
der vorhandenen Normen für Baustähle bei der 
Ausschreibung und der Vergabe von Bauarbeiten 
durch das Land; 

Antrag der Abgeordneten Dr.. Strenitz, Gross, 
Hammerl, Premsberger und Genossen, Einl.-Zahl 
'82/1, betreffend Novellierung des Grazer Altstadt
erhaltungsgesetzes ; 

Antrag der Abgeordneten Heidinger, Brandl, 
Laurich, Dr. Strenitz und Genossen, Einl.-Zahl 83/1, 
betreffend die Novellierung des Steiermärkischen 
Raumordnungsgesetzes 1974; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Brandl, 
Loidl, Laurich und Genossen, Einl.-Zahl 84/1, be
treffend die Erteilung eines Forschungsauftrages 
zur Wiederverwertung von Altreifen als Energie-
spender bei Fernheizwerken; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Brandl, 
Laurich, Sponer und Genossen, Einl.-Zahl 85/1, 
betreffend die Verbesserung der Verkehrssicher
heit auf den steirischen Straßen; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Gross, 
Kohlhammer, Zinkanell, Einl.-Zahl 86/1, betreffend 
Maßnahmen zum Bau einer leistungsfähigen Stra-
ßenverbimdüng für den Bezirk Deutschlandsberg zur 
Autobahn; 

Antrag der Abgeordneten Laurich, Brandl, Spo
ner, Aichholzer und Genossen, Einil.-Zahl- 87/1, be
treffend die Erlassung eines Fremdenverkehrs
und eines Fremdenverkehrsförderungsgesetzes; 

Antrag der Abgeordneten Heidinger, Brandl, 
Laurich, Sponer und Genossen, Einl.-Zahl 88/1, 
betreffend Änderung des Grundverkehrsgesetzes 
GVG 1973 (LGB1. Nr. 72/1973); 

Antrag der Abgeordneten Hammerl, Zinkanell, 
Loidl, Sponer und Genossen, Einl.-Zahl 89/1, be
treffend Planungen für Flußregulierungen; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Strenitz, Gross, 
Hammerl, Premsberger und Genossen, Einl.-Zahl 
90/1, betreffend eine zusammenfassende und alle 
Möglichkeiten berücksichtigende Untersuchung, be
treffend Naherholungsgebiete und -einrichtungen 
für die Bevölkerung der Landeshauptstadt Graz; 

Antrag der Abgeordneten Dr.. Strenitz, Gross, 
Hammerl, Premsberger und Genossen, Einl.-Zahl 
91/1, betreffend die Einleitung konkreter Planungen 
zur Nutzung der aufgelassenen Schottergruben im 
Süden von Graz als Badeseen und die Gestaltung 
eines Erholungsgebietes in diesem Bereich; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 62/1, Beilage 
Nr. 6, Gesetz über die Erhebung einer Gemeinde
abgabe für das Parken vorn Kraftfahrzeugen (Gra
zer Parkgebührengesetz 1978); 

Anzeige, Einl.-Zahl 92/1, betreffend Herrn Zwei
ten Larndtagspräsidenten Hans Gross, gemäß § 22 
des Landesverfassungsgesetzes i960; 
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Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 96/1, zur Verein— 
barung über den Kostenersatz in den Angelegen
hei ten der Sozialhilfe; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 97/1, zur Ver
einbarung über Angelegenhei ten der Behinderten
hilfe; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 98/1, betreffend 
eine Vereinbarung der Bundesländer über die 
Errichtung der Gemeinsamen Filmbewertungskom-
mission der Länder; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 102/1, Beilage 
Nr. 11, Gesetz über öffentliche Abwasseranlagen; 

Anzeige, Einl.-Zahl 106/1, betreffend Herrn 
Landtagsabgeordneten Dr. Helmut Heidinger, ge
mäß § 22 des Landesverfassungsgesetzes i960; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 107/1, über den 
Rechenschaftsbericht der Dienststellen des Amtes 
der Steiermärkischen Landesregierung für das Jahr 
1977; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 108/1, Beilage 
NT. 12, Gesetz, mit dem das Steiermärkische Lan
desbeamtengesetz geändert wird (1, Novelle zum 
Steiermärkischen Landesbeamtengesetz); 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 109/1, Beilage 
Nr. 13, Gesetz, mit dem das Steiermärkische Lan-
desvertragsbedienstetengesetz geändert wird 
(1, Novelle zum Steiermärkischen Landesvertrags-
badienstetengesetz); 

Regierungsvor lage , Einl.-Zahl 110/1, Beilage 
Nr. 14, Gesetz, mit dem die Organisation der 
Feuerwehren im Land Steiermark (Larudesfeuer-
wehrgesetz 1976) geregelt wird; 

Anzeige, Einl.-Zahl l l '3/ l , betreffend Herrn Lan
desrat Josef Gruber, gemäß § 28 des Landesverfas
sungsgesetzes 1900; 

Anzeige, Einl.-Zahl 114/1, betreffend Herrn 
Landtagsabgeordneten Dr. Friedrich Pfohl, gemäß 
§ 22 des Landesverfassungsgesetzes i960; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 93/1, betreffend' 
den Ankauf des Schlosses Großlobming von Dipl.-
Ing, Karl Wimpffen, 8734 Großlobming, zu einem 
Gesamtpreis von 3,642.910 Schilling zur Errichtung 
einer land- und forstwirtschaftlichen Fachschule im 
Räume Aichfeld-Murbodem; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 95/1, betreffend 
den Ankauf von Grundstücken im Ausmaß von 
2,607 ha zu einem Quadratmeterpreis von 25 Schil
l ing in der KG. Hafendorf von Maria Hildebrand, 
Pichlacker 1, 8905 Kapfenberg, zur Arrondierung 
der landwirtschaftlichen Grundflächen des Guts
betr iebes der Land- und forstwirtschaftlichen Fach
schule Hafendorf; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 99/1, betreffend 
Ankauf der Liegenschaften EZ. 1095, EZ. 1068, 
EZ. 11096, EZ. 875, EZ. 078, EZ. 1035 je KG. II Sankt 
Leonhard im Gesamtausmaß von 14.633 m2 zu 
e inem Kaufpreis von 17,750.000 Schilling; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 103/1, über den 
Ankauf der Liegenschaft EZ. 954, KG. Brück an 
der Mur, Gerichtsbezirk Brück an der Mur, mit 
dem Wohnhaus Brück an der Mur, Leobener Straße 
Nr. 58, von den Ehegat ten Ludwig und Barbara 
Oberer, 0900 Brück an der Mur, Leobener Straße 
Nr. 58; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 104/1, betreffend 
den.Ankauf der Liegenschaft EZ. 93, KG. Hörgas, 
vom Verkäufer Ing. Wilfried Ruspekhofer; 

Regierungsvorlage, Eink-Zahl 106/1, betreffend 
käuflichen Erwerb der Betriebsliegenschaft EZ. 326, 
KG. Maria Lankowitz, GB. Voitsberg, von der 
Voüksbank Köflach reg. Gen. m. b. H. in Köflach, 
sowie eines notwendigen, angrenzenden Restgrund
stückes im Ausmaß von 326 m2 aus der EZ. 35 
KGI Maria Lankowitz vom Landwirt August Edler, 
Maria Lankowitz, zum Abschluß eines Kauf-Miete-
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Vertrages mit der Fa. Ing. Kurt WaJdhauscr Ges. 
m. b . H. & Co. KG., Maschinenfabrik iri Maria 
Lankowitz; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl l l l / l i , betreffend 
den Mietvertrag zwischen der Kongregation der 
Schwestern vom Guten Hir ten und dem Land Stei
ermark, bezüglich der Unterbr ingung der Landes-
sonderschule für körperbehinderte und mehrfach 
behinderte Kinder, in 8020 Graz (Hirtenkloster); 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 100/1, Beilage 
Nr. 9, Gesetz, mit dem das Steiermärkische Kran
kenanstal tengesetz neuerlich geändert wird 
(4. KALG-Novelle); 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 112/1, zum An
t rag der Abgeordneten Heidinger, Klobasa, Lau-
rich, Kohlhammer und Genossen, betreffend die 
kostenlose Grippeimpfung der Pflichtschullehrer in 
der Steiermark; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 63/1, Beilage 
Nr,. 7, Gesetz, mit dem ein neues Berufsschul-
organisationsgesetz erlassen wird (Steiermärkisches 
Berufsschulorganisationsgesetz 197®); 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 2/6, zum Beschluß 
des Steiermärkischen Landtages Nr. 33, vom 7. De
zember 1978, der Abgeordneten Ing. Turek, Pin
egger, Ritzingr, Loidi und Sponer; betreffend No
vel l ierung der Steiermärkischen Bauordnung 
zwecks Energieeinsparung; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 101/1, Beilage 
Nr. 10, Gesetz über den Ausschank von selbst
erzeugtem Wein und Obstwein in Buschenschenken 
(Steiermärkisches Buschenschankgesetz 1978) (272). 

Z u w e i s u n g e n : 

Anträge Einl.-Zahl '67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 
72/1, 73/1; 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 79/1, '80/1, 
81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 
90/1., 9U/1> der Landesregierung (270). 

Regierungsvorlagen, Einl.-Zahl 62/1, Beilage 
Nr. 6, 96/1, 97/1, 98/1, 102/1 Beilage Nr. 11, 107/1, 
108/1 Beilage Nt. 14, Anzeigen Einl.-Zahl 92/1, 
106/1, 113/1, 114/1 dem Gemeinde- und Verfas
sungs-Ausschuß (2711). 

Regierungsvorlagen, Einl.-Zahl 93/1, 95/1, 99/1, 
103/1, lW/1, 106/1, 111/1 dem Finanz-Ausschuß 
(im.), 

Regierungsvorlagen, Einl.-Zahl 100/1, Beilage 
Nr. 9 und 112/1 dem Ausschuß für Gesundheit und 
Umweltschutz (272). 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 63/1, Beilage Nr. 7 
dem Volksbildungs-Ausschuß (272). 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl! 2/6 dem Wirt
schafts- und Raumordnungs-Ausschuß (272). 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 101/1, Beilage 
Ni\ llO dem Landwirtschafts-Ausschuß (272). 

A n t r ä g e : 

Antrag der Abgeordneten Dr. Dorfer, Jam
negg, Landtagspräsident Univ.-Prof. Dr." Koren, 
Dr. Maitz, Dr. Pfohl, Dipl.-Ing. Schaller, Univ.-
Prof. Dr. Schilcher und DDr. Stepantschitz, betref
fend Beteiligung des Landes Steiermark an der 
„Kongreßzentrumsges. m. b . H." Graz (2721); v 

Antrag der Abgeordneten Dr. Piaty, DDr. Ste
pantschitz, Jamnegg, Marczik und Pinegger auf 
Erstellung eines Dialyseplanes zwecks Einrichtung 
von l imited-care-Stationen in allen Landeskran-
kenhäusero; 

Ant rag der Abgeordneten Dr. Piaty, DDr. Ste
pantschitz, Marczik und Jamnegg, betreffend Bereit
stellung von Notfallwagen im Bereich der steiri-
schen Landeskrankenanstal ten; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Piaty, DDr. Ste
pantschitz, Marczik, Pinegger, betreffend Vergü
tung der Dialyse-Behandlungen; 
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Antrag der Abgeordneten Kollmann, Univ.-
Prof. Dr. Koren, Prof. Dr. Eiditiriger und Kanduth, 
betreffend die Erhaltung eines Teilabschnittes\ der 
Zahnradbahnstrecke Vordernberg—Eisenerz; 

Ant rag der Abgeordneten Prof. Dr. .Eichtinger, 
Jamnegg, Marczik und Kitzinger, betreffend eine 
Änderung des Schülerbeihilfengesetzes für j ene 
Fälle, wo die geschiedene Mutter für den Unter
halt eines Kindes aufkommt; 

Ant rag der Abgeordneten Prof. Dr. Eichtinger, 
Marczik, Ritzinger und Kollmann, betreffend1 den 
Ausbau der B 23, die vor allem zwischen Krampen 
und Mürzsteg in einem außerordentlich schlechten 
Zustand ist; 

An t rag d e r Abgeordneten Prof. Dr. Eichtinger, 
Ritzinger, Marczik und Kollmann, betreffend die 
Sicherung der Arbeitsplätze im Mürztal; 

Ant rag der Abgeordneten Johanna Jamnegg, 
Dipl.-Ing. Schaller, Dr. Schilcher und Dr. Maitz, 
betreffend Errichtung e ines Fortbildungszentnims 
für Kindergartenpädagogik im Land Steiermark; 

An t rag der Abgeordneten Aidihofer, Univ.-
Profi. Dr. Koren, Ing. Stoisser und Pinegger, be
treffend Restaurierungsarbeiten an der Schloß
kirche Stainz; 

Ant rag der Abgeordneten Dr. Dorfer, Ing. Stois- • 
ser, Kollmann, Dr. Pfohl und Harmtodt, betreffend 
das Recht zur Führung eines Landeswappens für 
steirische Unternehmungen; 

Ant rag der Abgeordneten Aidihofer, Pinegger, 
Ingi Stoisser, Trümmer und Dr. Heidinger, be
treffend die wirtschaftliche Lage im weststeirischen 
Raum; 

Ant rag der AbgeordnetenAichhofer, Dr, Hei
dinger, Inig\ Stoisser, Pinegger, betreffend Ver
besserung der Arbeitsmarktsituation im Bezirk 
Deutschlandsberg; 

Ant rag der Abgeordneten Aidihofer, Pinegger, 
Trümmer, Ing. Stoisser, betreffend Kasernenbau 
im Grenzlandbezirk Deutschlandsberg; 

Ant rag der Abgeordneten Dr. Strenitz, Zdarsky, 
Bischof, Loidl, Heidinger und Genossen, betreffend 
Beseitigung von Sondermüll und Sonderabfallen; 

An t rag der Abgeordneten Sebastian, Laurich, 
Hammer, Brandl und Genossen,- betreffend die Ab
grenzung des Naturschutzgebietes im Bereiche der 
Gemeinde Weng bei Admont; 

Ant rag der Abgeordneten Laurich, Brandl, Kohl
hammer, Heidinger und Genossen, betreffend 
Grundsätze für die Förderung der Fremdenver
kehrswirtschaft; 

An t rag der Abgeordneten Sebastian, Heidinger, 
Zdarsky, Bischof und Genossen, betreffend die 
Erstel lung wissenschaftlicher Gutachten für Richt
linien in der Gestaltung von Kinderspielplätzen; 

Ant rag der Abgeordneten Laurich, Brandl, Bi
schof, Sponer und Genossen, betreffend die Er
richtung einer Dialysestation in Rottenmann; 

An t rag der Abgeordneten Hammerl, Dr. Stre
nitz, Sponer, Heidinger und Genossen, betreffend 
den Entwurf eines Landesgesetzes über eine Steier-
märkische Feuerpolizeiordnunig; 

An t r ag der Abgeordneten Sponer, Zdarsky, 
Laurich, Erhart und Genossen, betreffend die ärzt
liche Untersuchung von Pflichtschülern; 

Ant rag der Abgeordneten Zdarsky, Bischof, , 
Gross, Dr. Strenitz und Genossen, betreffend Nach
versicherung v on medizinisch-technischen Assisten
t innen und Diplomkrankenschwestern'; 

Ant rag der Abgeordneten Sebastian, Hammer, 
Laurich, Erhart und Genossen, betreffend die wirk
same Lawinenverbauung für gefährdete Teile des 
Präbichlgebietes; . 

Ant rag der Abgeordneten Kirner, Hammerl, 
Dr, Strenitz, Aichholzer und Genossen, betreffend 
die Abänderung der Durchführungsbestimmungen 

zu den Urlaubsbestimmungen für Beamte und Ver
tragsbedienstete des Landes Steiermark; 

Ant rag der Abgeordneten Sebastian, Laurich, 
Loidl, Hammer und Genossen, betreffend den Aus
bau der Radlingstraße L 791' (273). 

V e r h a n d l u n g e n : 

1. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 1/1, über dem Ankauf 
der Liegenschaft EZ. 103, KG. Diemlach, Gerichts
bezirk Brack an der Mur, von den Ehegatten Lam
bert und Mathilde Stiegler, 8005 Kapfenberg, 
Gustav-Kramer-Straße 69. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (273'). 
Annahme des Antrages (2713). 

2. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl>.-Zahl' 60/1, betreffend den 
Ankauf eines Areals bestehend aus den Grund
stücken 236/4, 133/1, 133/2 und 133/3, alle KG. 
Waasen, im Gesamtausmaß von 2926 m2. 

Berichterstatter: Abg. Sponer (273). 
Annahme des Antrages (274). 

3. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 61/1, betreffend Landes
hypothekenbank Steiermark, Genehmigung des 
Rechnungsabschlusses und des Berichtes der Pflicht
prüfer über das Geschäftsjahr 1977. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (274). 
Annahme des Antrages (274);. 

4. Bericht des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschusses, Einl.-Zahl 9/3 (B), Beilage Nr. 15, 
über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 9/1 (B), Bei
lage Nr. 3, Gesetz, mit dem eine Garagenordnung 
für das Land Steiermark erlassen wird (Steiermär-
kische Garagenordnung 1979). 

Berichterstatter: Abg. Johann Aidihofer (274). 
Redner: Abg. Wimmler (274). 
Ablehnung des Antrages (276). 
Annahme des Antrages (276). 

5. Bericht des Kontroll-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 3/1, betreffend die 
Genehmigung der Rechnungsabschlüsse des Landes 
Steiermark für die Rechnungsjahre 1975 und 1976 
sowie d en Bericht des Rechnungshofes über das 
Ergebnis seiner Gebarungsprüfung. 

Berichterstatter: Abg. Josef Zinkanell (2(75). 
Redner: Abg. Dr. Heidinger (276), Abg. Brandl 

(277). 
Annahme des Antrages (278). 

6. Bericht des Landwirtschafts-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 25/1, betreffend 
den Bericht über die wirtschaftliche und soziale 
Lage der Land- und Forstwirtschaft in der Steier
mark. 

Berichterstatter: Abg. Karl Lackner (278). 
Annahme des Antrages (278). 

7. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 23/1, Beilage 
Nr. 4, Gesetz, mit dem das Steiermärkische Schul
zeit-Ausführungsgesetz geändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Prof. Dr. Karl Eichtinger 
(27®);. 

Redner: Abg. Marczik (279), Abg. Heidinger 
(28101), Landesrat Prof. Dr. Jungwir th (261). 

Annahme des Antrages (382). 

8. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, EinL-Zahl 
24/1, zum Beschluß des Steiermärkischen Landtages 
vom 7. Dezember 1977, Nr. 590, zum Ant rag der 
Abgeordneten Ritzinger, Prof. Dr. Eichtinger, 
DDr. Stepantschitz, Jamnegg und Wimmler, be
treffend Einführung der gleitenden Arbeitszeit bei 
den Dienststellen des Landes. 
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Berichterstatter: Abg. Hermann Kitzinger (282). der L a n d e s r e g i e r u n g : 
Annahme des Antrages (282). 
9, Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus

schusses über die Anzeige, Einl.-Zahl 57/1, des 
Herrn Abgeordneten Josef Loidl gemäß § 22 des 
Landesverfassungsgesetzes i960. 

Berichterstatter: Abg* Dr. Helmut Heidinger 
(282)'. 

Annahme des Antrages (282). 

10. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Anzeige, Einl.-Zahl 58/1, des 
Herrn Abgeordneten Hermann Ritzinger gemäß 
§ 22 des Landesverfassungsgesetzes i960. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Helmut Heidinger 

Antrag der Abgeordneten Kollmann, Prof. 
Dr. Eichtinger, Marczik und Ritzinger, Einl.-Zahl 
67/1 , betreffend den Neubau eines Zentralpostamtes 
in Leoben; 

Annahme des Antrages (28121). 
11. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus

schusses über die Anzeige, Einl.-Zahl '64/1, des 
Herrn Ersten Landeshauptmannstellvertreters Adal-
bert Sebastian gemäß §§ 22 und 28 des Landes
verfassungsgesetzes 1960. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Helmut Heidinger 

Annahme des Antrages (203). 
12. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus

schusses über die Anzeige, Einl.-Zahl 65/1, des 
Herrn Abgeordneten Dr. Leopold Johann Dorfer 
gemäß § 22 des Landesverfassungsgesetzes i960. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Helmut Heidinger 
(203). 

Annahme des Antrages (283). 

13. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Anzeige, Eini.-Zahl 66/1, des 
Herrn Landesrates Hans Bammer gemäß § 28 des 
Landesverfassungsgesetzes 1960. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Helmut Heidinger 

Annahme des Antrages (283). 
14. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus

schusses, Einl.-Zahl 62/4, Beilage Nr. 16, über die 
Regierungsvorlage, Ein*.-Zahl 62/1, Beilage Nr. 6, 
Gesetz über die Erhebung einer Gemeindeabgabe 
für das Parken von Kraftfahrzeugen (Steiermärki-
sches Parkgebührengesetz 19791). 

Berichterstatter: Abg. • Dr. Helmut Heidinger 
(283),. 

Redner: Abg. Dr. Maitz (283)\ 
Annahme des Antrages 

Beginn der Sitzung: 9.30 Uhr. 

Präsident Univ.-Prof. Dr. Koren: Hohes Haus! 
Ich eröffne die 5. Sitzung des Steiermärkischen 

Landtages in der laufenden IX. Gesetzgebungs
periode und begrüße hiezu alle Erschienenen, im 
besonderen die Mitglieder der Landesregierung mit 
Herrn Landeshauptmann Dr. Friedrich Niederl an 
der Spitze. 

Ferner begrüße ich die Damen und Herren des 
Bundesrates, so sie anwesend sind. 

Entschuldigt sind die Abgeordneten Buchberger, 
Trümmer, Hammerl, Zdarsky und Dr. Horvatek. 

Die Tagesordnung ist Ihnen mit der Einladung 
zur heutigen Sitzung zugegangen. 

Wird dagegen ein Einwand erhoben? 

Das ist nicht der Fall. 

Folgende Geschäftsstücke sind, eingelangt, die ich 
zuweise: 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Koiner, Jam-
negg, Dr. Dörfer, Pranckh, Kollmann, Prof. Dr. Eich
tinger und Ritzinger, Einl.-Zahl 68/1, betreffend 
eine sofortige Überprüfung über die Möglichkeiten 
des weiteren Betriebes des Karl-August-Schachtes 
im Braunkohlenbergbau Fohnsdorf; 

Antrag der Abgeordneten Jamnegg, DDr. Stepant-
schitz, Dr. Piaty und Dr. Heidinger, Einl.-Zahl 69/1 , 
betreffend Neuordnung des Krankenanstal tenwe
sens; 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Ritzinger, 
Pranckh, Kollmann und Dr. Dorfer, Einl.-Zahl 70/1 , 
betreffend den dringend notwendigen Ausbau des 
„Scheiflinger Ofens" (B 96, km 17,000 bis 19,200); 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Kollmann, 
Dr. Dorfer, Ritzinger, Prof. Dr. Eichtinger, Jamnegg 
und Pranckh, Einl.-Zahl 71 /1 , betreffend eine not
wendige Erhöhung des derzeit geltenden Kfz-Pau-
schales; 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Dr. Dorfer, 
Kollmann, Ritzinger und Kanduth, Einl.-Zahl 72/1, 
betreffend die Öffnung des Militärflughafens Zelt-
weg-Hinterstoisser für den zivilen Flugverkehr auf
grund der wirtschaftlichen Nnotwendigkeiten der in 
der Obersteiermark l ode r t en Betriebe an zumindest 
einem Tag in der Woche in einem bestimmten Zeit
räum; 

Antrag der Abgeordneten Schrammel, Dipl.-Ing. 
Schaller, Dr. Dorfer und Lind, Einl.-Zahl 73/1 , be
treffend Aufhebung der Luxussteuer bei heimischen 
Produkten zur Arbeitsplatzsicherung; 

Antrag der Abgeordneten Schrammel, Dr. Dorfer, 
Prof. Dr. Eichtinger, Lind und Prof. Dr. Schilcher, 
Einl.-Zahl 74/1 , betreffend Nutzung von stillgeleg
ten Kleinkraftwerken in der Steiermark; 

Antrag der Abgeordneten Schrammel, Buchberger, 
Dr. Dorfer und Aichhofer, Einl.-Zahl 75/1, betreffend 
Erhaltung unserer heimischen Tierwelt nach Um
weltveränderungen bei Flußregulierungen, Straßen
bauten und Grundzusammenlegungen; 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Dr. Dorfer, 
Pranckh, Ritzinger und Prof. Dr. Eichtinger, Einl.-
Zahl 76/1, betreffend die Schaffung entsprechender 
Ersatzbetriebe und Ersatzarbeitsplätze im VEW-
Werk Judenburg; 

Antrag der Abgeordneten Marczik, Dr. Dorfer, 
Ritzinger, Pranckh und Prof. Dr. Eichtinger, Einl.-
Zahl 77/1, betreffend die Stationierung eines Hub
schraubers für Rettungszwecke am Fliegerhorst Hin-
terstoisser in Zeltweg; 

Antrag der Abgeordneten Harmtodt, Neuhold, 
Dipl.-Ing. Schaller, Trümmer und Schrammel, Einl.-
Zahl 78/1, betreffend die Umfahrungsstraße Feld
bach; 

Antrag der Abgeordneten Harmtodt, Neuhold, 
Dipl.-Ing. Schaller, Trümmer und Schrammel, Einl.-
Zahl 79/1, betreffend den Ausbau des Landeskran
kenhauses in Feldbach; 
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Antrag der Abgeordneten Laurich, Brandl, Ham
mer, Karrer und Genossen, Einl.-Zahl 80/1 , betref
fend die Erstellung eines Verkehrskonzeptes für 
das Ausseer Land; 

Antrag der Abgeordneten Gross, Ileschitz, Prems-
berger, Karrer, Heidinger und Genossen, Einl.-Zahl 
81/1 , betreffend die genaue Beachtung der vor
handenen Normen für Baustähle bei der Ausschrei
bung und der Vergabe von Bauarbeiten durch das 
Land; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Strenitz, Gross, 
Hammerl, Premsberger und Genossen, Einl.-Zahl 
82/1, betreffend Novellierung des Grazer Altstadt
erhaltungsgesetzes ; 

Antrag der Abgeordneten Heidinger, Brandl, Lau
rich, Dr. Strenitz und Genossen, Einl.-Zahl 83/1, 
betreffend die Novellierung des Steiermärkischen 
Raumordnungsgesetzes 1974; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Brandl, Loidl, 
Laurich und Genossen, Einl.-Zahl 84/1, betreffend 
die Erteilung eines Forschungsauftrages zur Wieder
verwer tung von Altreifen als Energiespender bei 
Fernheizwerken; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Brandl, Lau
rich, Sponer und Genossen, Einl.-Zahl 85/1, betref
fend die Verbesserung der Verkehrssicherheit auf 
den steirischen Straßen; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Gross, Kohl
hammer, Zinkanell, Einl.-Zahl 86/1 , betreffend Maß
nahmen zum Bau einer leistungsfähigen Straßen
verbindung für den Bezirk Deutschlandsberg zur 
Autobahn; 

Antrag der Abgeordneten Laurich, Brandl, Sponer, 
Aichholzer und Genossen, Einl.-Zahl 87/1, betreffend 
die Erlassung eines Fremdenverkehrs- und eines 
Fremdenverkehrsförderungsgesetzes; 

Antrag der Abgeordneten Heidinger, Brandl, Lau
rich, Sponer und Genossen, Einl.-Zahl 88/1, betref
fend Änderung des Grundverkehrsgesetzes GVG 
1973 (LGB1. Nr. 72/1973); . 

Antrag der Abgeordneten Hammerl, Zinkanell, 
Loidl, Sponer und Genossen, Einl.-Zahl 89/1, be
treffend Planungen für Flußregulierungen; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Strenitz, Gross, 
Hammerl, Premsberger und Genossen, Einl.-Zahl 
90/1, betreffend eine zusammenfassende und alle 
Möglichkeiten berücksichtigende Untersuchung, be
treffend Naherholungsgebiete und -einrichtungen 
für die Bevölkerung der Landeshauptstadt Graz; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Strenitz, Gross, 
Hammerl, Premsberger und Genossen, Einl.-Zahl 
91/1 , betreffend die Einleitung konkreter Planungen 
zur Nutzung der aufgelassenen Schottergruben im 
Süden von Graz als Badeseen und die Gestaltung 
eines Erholungsgebietes in diesem Bereich; 

dem G e m e i n d e - u n d V e r f a s s u n g s -
A u s s c h u ß : 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 62/1, Beilage Nr. 6, 
Gesetz, über die Erhebung einer Gemeindeabgabe 
für das Parken von Kraftfahrzeugen (Grazer Park
gebührengesetz 1978); 

Anzeige, Einl.-Zahl 92/1, betreffend Herrn Zwei
ten Landtagspräsidenten Hans Gross, gemäß §• 22 
des Landesverfassungsgesetzes i960; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 96/1 , zur Verein
barung über den Kostenersatz in den Angelegen
hei ten der Sozialhilfe; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 97/1 , zur Vereinba
rung über Angelegenheiten der Behindertenhilfe; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 98/1 , betreffend 
eine Vereinbarung der Bundesländer über die Er
richtung der Gemeinsamen Filmbewertungskommis
sion der Länder; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 102/1, Beilage 
Nr. 11, Gesetz über öffentliche Abwasseranlagen; 

Anzeige, Einl.-Zahl 106/1, betreffend Herrn Land
tagsabgeordneten Dr. Helmut Heidinger, gemäß § 22 
des Landesverfassungsgesetzes i960; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 107/1, über den 
Rechenschaftsbericht der Dienststellen des Amtes 
der Steiermärkischen Landesregierung für das Jahr 
1977; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 108/1, Beilage 
Nr. 12, Gesetz, mit dem das Steiermärkische Lan
desbeamtengesetz geändert wird (1. Novelle zum 
Steiermärkischen Landesbeamtengesetz); 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 109/1, Beilage 
Nr. 13, Gesetz, mit dem das Steiermärkische Lan-
desvertragsbedienstetengesetz geändert wird (1. No
velle zum Steiermärkischen Landesvertragsbedien-
stetengesetz); 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 110/1, Beilage 
Nr. 14, Gesetz, mit dem die Organisation der Feuer
wehren im Land Steiermark (Landesfeuerwehrge-
setz 1978) geregelt wird; 

Anzeige, Einl.-Zahl 113/1, betreffend Herrn Lan
desrat Josef Gruber, gemäß § 28 des Ländesverfas-
sungsgesetzes 1960; 

Anzeige, Einl.-Zahl 114/1, betreffend Herrn Land
tagsabgeordneten Dr. Friedrich Pfohl, gemäß § 22 
des Landesverfassungsgesetzes i960; 

dem F i n a n z - A u s s c h u ß : 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 93/1 , betreffend den 
Ankauf des Schlosses Großlobming von Dipl.-Ing. 
Karl Wimpffen, 8734 Großlobming, zu einem Ge
samtpreis von 3,642.910 Schilling zur Errichtung 
einer land- und forstwirtschaftlichen Fachschule im 
Räume Aichfeld-Murboden; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 95/1 , betreffend den 
Ankauf von' Grundstücken im Ausmaß von 2,607 ha 
zu einem Quadratmeterpreis von 25 Schilling in der 
KG. Hafendorf von Maria Hildebrand, Pichlacker 1, 
8605 Kapfenberg, zur Arrondierung der landwirt
schaftlichen Grundflächen des Gutsbetriebes der 
Land- und forstwirtschaftlichen Fachschule Hafen
dorf; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 99/1, betreffend An
kauf der Liegenschaften EZ. 1095, EZ. 1068, EZ. 1096, 
EZ. 875, EZ. 878, EZ. 1035 je KG. II St. Leonhard 
im Gesamtausmaß von 14.633 m2 zu einem Kauf
preis von 17,750.000 Schilling; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 103/1, über den 
Ankauf der Liegenschaft EZ. 954, KG. Brück an der 
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Mur, Gerichtsbezirk Brück an der Mur, mit dem—Dr, Schilcher und DDr. Stopantsdiitz, betreffend 
Wohnhaus Brück an der Mur, Leobener Straße 58, 
von den Ehegatten Ludwig und Barbara. Oberer, 
8600 Brück an der Mur, Leobener Straße 58; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 104/1, betreffend 
den Ankauf der Liegenschaft EZ. 93, KG. Hörgas, 
vom Verkäufer Ing. Wilfried Ruspekhofer; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 105/1, betreffend 
käuflichen Erwerb der Betriebsliegenschaft EZ. 326, 
KG. Maria Lankowitz, GB. Voitsberg, von der Volks
bank Köflach reg. Gen. m. b. H. in Köflach, sowie 
eines notwendigen, angrenzenden Restgrundstückes 
im Ausmaß von 326 m2 aus der EZ. 35, KG. Maria 
Lankowitz, vom Landwirt August Edler, Maria 
Lankowitz, zum Abschluß eines Kauf-Miete-Vertra
ges mit der Fa. Ing. Kurt Waldhauser Ges. m. b. H. 
& Co. KG., Maschinenfabrik in Maria Lankowitz; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 111/1, betreffend 
den Mietvertrag zwischen der Kongregation der 
Schwestern vom Guten Hirten und dem Land Steier
mark bezüglich der Unterbringung der Landesson
derschule für körperbehinderte und mehrfach be
hinderte Kinder in 8020 Graz (Hirtenkloster); 

dem A u s s c h u ß f ü r G e s u n d h e i t u n d 
U m w e l t s c h u t z : 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 100/1, Beilage Nr. 9, 
Gesetz, mit dem das Steiermärkische Krankenan
staltengesetz neuerlich geändert wird (4. KALG-
Novelle); 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 112/1, zum Antrag 
der Abgeordneten Heidinger, Klobasa, Laurich, 
Kohlhammer und Genossen, betreffend die kosten
lose Grippeimpfung der Pflichtschullehrer in der 
Steiermark; 

dem V o l k s b i l d u n g s - A u s s c h u ß : 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 63/1, Beilage Nr. 7, 

Gesetz, mit dem. ein neues Berufsschulorganisations-
gesetz erlassen wird (Steiermärkisches Berufsschul-
organisationsgesetz 1978); 

dem W i r t s c h a f t s - u n d 
R a u m o r d n u n g s - A u s s c h u ß : 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 2/6, zum -Beschluß 
des Steiermärkischen Landtages Nr. 33, vom 7. De
zember 1978, der Abgeordneten Ing. Turek, Pin-
egger, Ritzinger, Loidl und Sporier, betreffend No
vellierung der Steiermärkischen Bauordnung zwecks 
Energieeinsparung; 

dem L a n d w i r t s c h a f t s - A u s s c h u ß : 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 101/1, Beilage 

Nr. 10, Gesetz über den Ausschank voii selbster
zeugtem Wein und Obstwein in Buschenschenken 
(Steiermärkisches Buschenschankgesetz 1978). 

Wird gegen diese Zuweisungen ein Einwand er
hoben? 

Das ist nicht der Fall. 
Eingebracht wurden heute folgende Anträge: 
Antrag der Abgeordneten Dr. Dorfer, Jam

negg, Landtagspräsident Univ.-Prof. Dr. Koren 
Dr. Maitz, Dr, Pfohl, Dipl.-Ing. Schaller, Univ.-Prof. 

Beteiligung des Landes Steiermark an der „Kon-
greßzentrumsges. m. b. H." Graz; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Piaty, DDr. Ste-
pantschitz-Jamnegg, Marczik und Pinegger auf Er
stellung eines Dialyseplanes zwecks, Einrichtung von 
limited-care-Stationen in allen Landeskrankenhäu
sern; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Piaty, DDr. Ste-
pantschitz, Marczik, Jamnegg, betreffend Bereit
stellung von Notfallwagen im Bereich der steiri-
schen Landeskrankenanstalten; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Piaty, DDr. Ste-
pantschitz, Marczik und Pinegger, betreffend Vergü
tung der Dialyse-Behandlungen; 

Antrag der Abgeordneten Kollmann, Univ.-Prof. 
Dr. Koren, Prof. Dr. Eichtinger und Kanduth, be
treffend die Erhaltung eines Teilabschnittes der 
Zahnradbahnstrecke Vordernberg—Eisenerz; 

Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Eichtinger, 
Jamnegg, Marczik und Ritzinger, betreffend eine 
Änderung des Schülerbeihilfengesetzes für jene 
Fälle, wo die geschiedene Mutter für den Unterhalt 
eines Kindes aufkommt; 

Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Eichtinger, 
Marczik, Ritzinger und Kollmann, betreffend den 
Ausbau der B 23, die vor allem zwischen Krampen 
und Mürzsteg in einem außerordentlich schlechten 
Zustand ist; 

Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Eichtinger, 
Ritzinger, Marczik und Kollmann, betreffend die 
Sicherung der Arbeitsplätze im Mürztal; 

Antrag der Abgeordneten Johanna Jamnegg, 
Dipl.-Ing. Schaller, Dr. Schilcher und Dr. Maitz, be
treffend Errichtung eines Fortbildungszentrums für 
Kindergartenpädagogik im Land Steiermark; 

Antrag der Abgeordneten Aichhofer, Univ.-Prof. 
Dr. Koren, Ing. Stoisser und Pinegger, betreffend 
Restaurierungsarbeiten an der Schloßkirche Stainz; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Dorfer, Ing. Stoisser, 
Kollmann, Dr. Pfohl und Harmtodt, betreffend das 
Recht zur Führung eines Landeswappens für steiri-
sche Unternehmungen; 

Antrag der Abgeordneten Aichhofer, Pinegger, 
Ing. Stoisser, Trümmer und Dr. Heidinger, betref
fend die wirtschaftliche Lage im weststeirischen 
Raum; 

Antrag der Abgeordneten Aichhofer, Dr. Heidin
ger, Ing. Stoisser, Pinegger, betreffend Verbesse
rung der Arbeitsmarktsituation im Bezirk Deutsch
landsberg; 

Antrag der Abgeordneten Aichhofer, Pinegger, 
Trümmer, Ing. Stoisser, betreffend Kasernenbau im 
Grenzlandbezirk Deutschlandsberg; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Strenitz, Zdarsky, 
Bischof, Loidl, Heidinger und Genossen, betreffend 
Beseitigung von Sondermüll und Sonderabfällen; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian,- Laurich, 
Hammer, Brandl und Genossen, betreffend die Ab
grenzung des Naturschutzgebietes im Bereiche der 
Gemeinde Weng bei Admont; 

Antrag der Abgeordneten Laurich, Brandl, Kohl
hammer, Heidinger und Genossen, betreffend Grund-
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sätze für die Förderung der Fremdenverkehrswirt
schaft; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Heidinger, 
Zdarsky, Bischof und Genossen, betreffend die Er
stellung wissenschaftlicher Gutachten für Richtlinien 
in der Gestaltung von Kinderspielplätzen; 

Antrag der Abgeordneten Laurich, Brandl, Bischof, 
Sponer und Genossen, betreffend die Errichtung 
einer Dialysestation in Rottenmann; 

Antrag der Abgeordneten Hammerl, Dr. Strenitz, 
Sponer, Heidinger und Genossen, betreffend den 
Entwurf eines Landesgesetzes über eine Steiermär-
kische Feuerpolizeiordnung; 

Antrag der Abgeordneten Sponer, Zdarsky, Lau
rich, Erhart und Genossen, betreffend die ärztliche 
Untersuchung von Pflichtschülern; 

Antrag der Abgeordneten Zdarsky, Bischof, Gross, 
Dr. Strenitz und Genossen, betreffend Nachversiche
rung von medizinisch-technischen Assistentinnen, 
radiologisch-technischen Assistentinnen und Diplom
krankenschwestern; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Hammer, 
Laurich, Erhart und Genossen, betreffend die wirk
same Lawinenverbauung für gefährdete Teile des 
Präbichlgebietes; 

Antrag der Abgeordneten Kirner, Hammerl, 
Dr. Strenitz, Aichholzer und Genossen, betreffend 
die Abänderung der Durchführungsbestimmungen 
zu den Urlaubsbestimmungen für Beamte und Ver
tragsbedienstete des Landes Steiermark; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Laurich, 
Loidl, Hammer und Genossen, betreffend den Aus
bau der Radlingstraße L 731. 

Diese Anträge werden der geschäftsordnungsmä
ßigen Behandlung zugeführt. 

Ich gebe dem Hohen Hause bekannt, daß für die 
Erledigung der heute zugewiesenen Regierungsvor
lage, Einl.-Zahl 62/1 , Beilage Nr. 6, Gesetz über 
die Erhebung einer Gemeindeabgabe für das Parken 
von Kraftfahrzeugen (Grazer Parkgebührengesetz 
1978) eine besondere Dringlichkeit gegeben ist. 

Um daher dem Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schuß Gelegenheit zu geben, über diese Gesetzes
vorlage zu beraten und sodann dem Hohen Hause 
antragstellend zu berichten, unterbreche ich nun die 
Sitzung auf 15 Minuten und ersuche die Mitglieder 
des Gemeinde- und Verfassungs-Ausschusses sich 
in den Rittersaal zu begeben. (Unterbrechung der 
Sitzung von 9.40 Uhr bis 9.55 Uhr.) 

Ich nehme nunmehr die unterbrochene Sitzung 
wieder auf und gebe dem Hohen Haus bekannt, 
daß der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 62/4, Beilage Nr. 16 
über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 62/1 , Bei
lage Nr. 6, Gesetz über die Erhebung einer Gemein
deabgabe für das Parken von Kraftfahrzeugen (Stei-
ermärkisches Parkgebührengesetz 1979) behandelt 
hat und nunmehr antragstellend berichten kann. 

Ich schlage daher vor, das Geschäftsstück auf die 
heutige Tagesordnung als Tagesordnungspunkt 14 
zu setzen und darüber zu verhandeln. 

Gemäß § 27 Abs. 5 der Geschäftsordnung des Stei-
ermärkischen Landtages können nicht auf der Ta
gesordnung s tehende Geschäftsstücke nur dann als 

dringlich in Verhandlung genommen werden, wenn 
der Landtag mit Zweidrittelmehrheit der anwesen
den Mitglieder hiezu seine Zustimmung gibt. 

Außerdem wäre von der Einhaltung der Auflage
frist abzusehen. 

Ich ersuche die Damen und Herren, welche meinem 
Vorschlag zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu 
geben. 

Mein Vorschlag ist angenommen, danke. 

Wir gehen nun zur Tagesordnung über. 

1. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 1/1, über den Ankauf 
der Liegenschaft EZ. 103, KG. Diemlach, Gerichts
bezirk Brück an der Mur, von den Ehegatten Lam
bert und Mathilde Stiegler, 8605 Kapfenberg, Gu
stav-Kramer-Straße 69. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Hans 
Brandl. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Brandl: Hoher Landtag, sehr geehrte Damen 
und Herren! 

Zur Wohnversorgung der beiden kinderreichen 
Familien Weichhardt und Windisch hat das Land 
Steiermark gemeinsam mit dem Sozialhilfeverband 
Bruck/Mur in der KG. Diemlach im Gerichtsbezirk 
Bruck/Mur ein Objekt zum Werte von 1,1 Millio
nen Schilling angekauft. Ich darf ersuchen, diesem 
Ankauf und dieser Regierungsvorlage die Zustim
mung zu erteilen. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Die 
Damen und Herren, die dem Antrag des Herrn 
Berichterstatters zustimmen, mögen ein Zeichen mit 
der Hand geben. 

Danke, der Antrag ist angenommen. 

2. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 60/1, betreffend den 
Ankauf eines Areals bestehend aus den Grund
stücken 236/4, 133/1, 133/2 und 133/3, alle KG. 
Waasen, im Gesamtausmaß von 2926 Quadratme
tern. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Alfred 
Sponer. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Sponer: Her r Präsident, Hohes Haus! 
Bei dieser Vorlage handelt es sich, wie der Herr 

Präsident bereits ausgeführt hat, um den Ankauf 
eines Areals zur Schaffung von Parkflächen für 
zirka 130 Pkw für Bedienstete des Landeskranken
hauses Leoben. Auf diesem Areal befinden sich 
zwei zirka 100 Jahre alte Wohnhäuser. Die Stadt
gemeinde Leoben hat sich verpflichtet, die 16 Mieter, 
die zur Zeit in diesen beiden Wohnhäusern noch 
wohnen, unterzubringen beziehungsweise wohnzu-
versorgen, so daß dem Land Steiermark keinerlei 
Kosten entstehen. 

Namens des Finanz-Ausschusses stelle ich folgen
den Antrag: Zum Zwecke der Schaffung von Park
möglichkeiten für die Bediensteten des Landes
krankenhauses Leoben wird der Ankauf der Grund
stücke Nr. 236/4, 133/1, 133/2 und 133,3, alle KG. 
Waasen (Grundeigentümer Firma Rupert Lackner, 
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QHG., 8700 Leoben, Glacisstraße 3), im Ausmaß von Beschränkung der Nützungsflache für Kleingara-
~2y2ö Quadratmetern zum Freis von 330 Schilling 
pro Quadratmeter, somit im Gesamtbetrag von 
965.580 Schilling, gemäß § 15 Abs. 2 lit. d des Lan
desverfassungsgesetzes 1960 genehmigt. 

Ich ersuche, um Annahme des Antrages. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Herrn Be
richterstatters gehört. Wenn Sie ihm zustimmen, 
bitte ich Sie um ein Zeichen mit der Hand. 

Der Antrag ist angenommen. 

3. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 61/1, betreffend Lan
deshypothekenbank Steiermark, Genehmigung des 
Rechnungsabschlusses und des Berichtes der Pflicht
prüfer über das Geschäftsjahr 1977. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Hans 
Brandl. Ich erteile dem Herrn Abgeordneten das 
Wort. 

Abg. Brandl: Hoher Landtag, sehr geehrte Damen 
und Herren! 

Im Namen des Finanz-Ausschusses darf ich den 
Antrag stellen, den Bericht der Steiermärkischen 
Landesregierung über die Gebarung der Landeshypo
thekenbank Steiermark im Wirtschaftsjahr 1977 
gemäß den Satzungen zur Kenntnis zu nehmen und 
dem Kuratorium und den Beamten der Landeshypo
thekenbank den Dank auszusprechen. 

Präsident: Wenn Sie dem Antrag des Herrn Be
richterstatters zustimmen, bitte ich Sie um ein Hän
dezeichen. 

Der Antrag ist angenommen. 

4. Bericht des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschusses, Einl.-Zahl 9/3 (B), Beilage Nr. 15, über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 9/1 (B), Beilage 
Nr. 3, Gesetz, mit dem eine Garagenordnung für 
das Land Steiermark erlassen wird (Steiermärkische 
Garagenordnung 1979). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Johann 
Aichhofer. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Aichhofer: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Der Wirtschafts- und Raumordnungs-Ausschuß hat 

in seiner Sitzung am 30. Jänner 1979 die Beratun
gen über das obgenannte Gesetz durchgeführt und 
hiebei Abänderungen beschlossen. Da diese Ab
änderungen von wesentlicher Bedeutung sind, war 
die Drucklegung einer neuen Fassung dieses Ge
setzentwurfes erforderlich. 

Im Namen des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschusses stelle ich den Antrag, der Hohe Landtag 
wolle den vorliegenden Entwurf dieses Gesetzes, 
mit dem eine Garagenordnung für das Land Steier
mark erlassen wird, zum Beschluß erheben. 

Präsident: Zu Worte gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Wirrimler. Ich erteile es ihm. 

Abg. Wimmler: Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! 

Wie bereits in den Ausschußberatungen ausge
führt, scheint mir die im Paragraph 3 vorgesehene 

gen mit roTTQuadratmetern nicht zweckmäßig. Wenn 
zum Beispiel bei einem 16-Familien-Wohnhaus nur 
sieben Einzelboxen aus Fertigteilen aufgestellt oder 
als Massivbauten in geschlossener . Bauweise er
richtet werden, dann wäre diese Anlage bereits 
als Mittelgarage zu werten. Ich könnte mir vor
stellen, daß Fertigteilgaragen in brandbeständiger 
Ausführung als selbständige Baukörper angespro
chen werden und jede Garage als Einzelobjekt 
beurteilt wird. Solche Garagen könnten als abge
schlossene, feuerfeste Zellen gewissermaßen als an-
einandergebaute Einzelgaragen angesehen werden, 
die nicht den Charakter von Mittelgaragen aufwei
sen. Abgesehen davon, daß für Mittelgaragen stren
gere Vorschriften in dieser Garagenordnung vor
gesehen sind, erfolgt auch eine Behandlung nach 
Paragraph 4 Absatz 2 der Bauordnung. Die Bau
behörde hätte in diesem Falle keine Möglichkeit 
mehr, geringere Abstände von etwa zwei Metern 
untereinander und von den Grundgrenzen zuzu
lassen. 

Die Beibehaltung des vorliegenden Entwurfes 
könnte auch dazu führen, daß unter Ausnutzung 
der 100-Quadratmeter-Grenze mehrere Garagen
gruppen mit je zwei Einzelboxen, bei Einhaltung 
des Zweimeterabstandes, errichtet werden, was 
meiner Meinung nach nicht wünschenswert ist, weil 
eine solche Bauweise auf Kosten von Grünanlagen 
und Verkehrsflächen gehen würde. Die Zwischen
räume zwischen den einzelnen Garagengruppen 
könnten kaum einer Nutzung zugeführt werden. 

Ähnlich, meine Damen und Herren, wie zu Para
graph 3 ist auch zur elektrischen Beleuchtung der 
Garagen eine Stellung zu beziehen. In sehr vielen 
Fällen stellen, wie ich schon ausgeführt habe, Ga
ragen eben nur aneinandergereihte Einzelgaragen 
dar, die auch verschiedenen Besitzern gehören, so 
daß den Bauwerbern durch die Verpflichtung zur 
elektrischen Beleuchtung erhebliche Kosten durch 
Zuleitung, Verteileranlagen, Zähler- und Sicherungs
kasten sowie Grundgebühr und Betriebskosten ent
stehen würden, für eine Einrichtung, die von kaum 
jemandem als Notwendigkeit empfunden werden 
wird. Auch von einer Energiesparmaßnahme könnte 
man daher in diesem Sinne nicht sprechen. Im übri
gen, meine Damen und Herren, halte ich es für aus
reichend, wenn für Mittelgaragen, die nicht ge
werbliche Mittelgaragen darstellen, eine Beleuch
tung des Vorplatzes, aber nicht eine Beleuchtung 
der Einzelboxen vorgeschrieben wird. Es würde 
sich genaugenommen auch ein kurioser Widerspruch 
zu den Bestimmungen der Bauordnung ergeben. 
In der Bauordnung ist im Paragraph 1 nämlich nicht 
vorgesehen, daß ein Bauvorhaben, mit Ausnahme 
von Hochhäusern, elektrisch beleuchtet werden muß. 
Ein Grundbesitzer könnte für ein Grundstück, auf 
dem kein elektrischer Strom zur Verfügung steht, 
wohl die Widmungsbewilligung für ein Wohnhaus 
erlangen, eine Bewilligung für drei Garagenboxen 
müßte ihm aber versagt werden und dies, meine 
Damen und Herren, scheint mir unverständlich. 

Die Verpflichtung zur elektrischen Beleuchtung 
von mehr als zwei Boxen könnte in gleicher Weise, 

. wie zu Paragraph 3 ausgeführt, die Umgehung 
durch zweiboxige Garagengruppen zur Folge haben, 
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die mir eben nicht erstrebenswert erscheint. Umge
kehrt, meiner Meinung nach, ist auch dabei die 
Frage, was geschieht, wenn zu einer vorhandenen 
Kleingarage mit zwei Boxen eine dritte angebaut 
werden sollte. Nach dem vorliegenden Entwurf 
müßten nicht nur die neue Box, sondern auch die 
beiden bereits bestehenden mit einer elektrischen 
Beleuchtung versehen werden. Ein Umstand, der 
rechtlich, glaube ich, nicht ganz leicht zu lösen sein 
dürfte. 

Meine Damen und Herren! Nach wie vor scheint 
es mir zweckmäßig, eine ähnliche Bestimmung in 
die Garagenordnung aufzunehmen, wie sie in Para
graph 11 Absatz 2 der bisher in Geltung s tehenden 
Reichsgaragenordnung enthalten ist, Sie besagt, 
daß Garagen in Wohngebieten nur insoweit errich
tet werden dürfen, als sie dem Bedürfnis der Be
völkerung in diesem Gebiete dienen. Im Ausschuß 
wurde vorgebracht, daß die Aufnahme einer sol
chen Bestimmung nicht erforderlich sei, da hiefür 
die Bauordnung entsprechende Handhaben biete. 
Ich meine, daß für eine solche Entscheidung nur der 
Paragraph 15 der Bauordnung herangezogen wer
den könnte, der mehr oder minder Ermessenssache 
der Baubehörde ist und wie ich glaube, durch die 
Bauordnung eben nicht eindeutig gedeckt ist. Jeden
falls, meine Damen und Herren, wäre es klarer, 
e indeutiger und für die vielen Bürgermeister, die 
die erste Bauinstanz darstellen, angenehmer, wenn 
sie sich auf eine klare Bestimmung^der Garagen
ordnung berufen könnten. 

Meine Damen und Herren! Aus diesen angeführ
ten Gründen wird die freiheitliche Fraktion den 
beiden Paragraphen 3 und i6 ihre Zustimmung nicht 
geben. 

Präsident: Zu Worte ist niemand mehr gemeldet. 
Ich komme daher zur Abstimmung. Ich lasse zu
nächst abstimmen über das Gesetz ohne die beiden 
Paragraphen, die der Herr Abgeordnete Wimmler 
monierte. Das ist der weitergehende Antrag. Der 
eigentliche Antrag ist der, das vorliegende Gesetz 
in der Vorlage zu beschließen, wie es vorliegt. 

We r dem Antrag des Herrn Abgeordneten Wimm
ler zustimmt, möge sein Zeichen mit der Hand ge
ben. 

Der Antrag ist abgelehnt. 
Ich lasse nun über den Antrag des Herrn Be

richterstatters abstimmen und bitte um ein Zeichen 
der Zustimmung. 

Der Antrag ist angenommen. 

Wir kommen zum Punkt 5 der Tagesordnung: 

5. Bericht des Kontroll-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 3 /1 , betreffend die Ge
nehmigung der Rechnungsabschlüsse des Landes 
Steiermark für die Rechnungsjahre 1975 und 1976 
sowie den Bericht des Rechnungshofes über das Er
gebnis einer Gebarungsprüfung. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Josef 
Zinkanell. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Zinkanell: Hohes Haus! 

Diese Vorlage, die dem Kontroll-Ausschuß zur 
Beratung auch vorgelegen ist, betrifft die Geneh

migung der Rechnungsabschlüsse des Landes Steier
mark für die Rechnungsjahre 1975 und 1976 sowie 
den Bericht des Rechnungshofes über das Ergebnis 
seiner Gebarungsprüfung. Die Steiermärkische Lan
desregierung legt nach den Bestimmungen der Para-
graphe 16 Absatz 5 und 32 Absatz 4 des Landes
verfassungsgesetzes den Rechnungsabschluß des 
Landes Steiermark für die Rechnungsjahre 1975 
und 1976 vor. 

Der Rechnungsabschluß enthält folgende Teile: 
1. den Kassenabschluß, 
2. die Gesamtübersichten zur Haushaltsrechnung, 
3. die Haushaltsrechnung für den ordentlichen Haus

halt, 
4. die Haushaltsrechnung für den außerordentlichen 

Haushalt, 
5. die Abrechnung des landwirtschaftlichen Grund

auffangfonds, 
6. die Erfolgsrechnungen, Finanzgebarungen, Bilan

zen, Gewinn- und Verlustrechnungen der Wirt
schaftsbetriebe und 

7. Nachweisungen zum Rechnungsabschluß. 
Der Rechnungsabschluß für das J ah r 1975 zeigt 

folgendes Ergebnis: 

Einnahmen Ausgaben 
A. Ordentlicher 

Haushalt S 11.016,973.792,76 S 11.016,973.792,76 

B. Außer
ordentlicher 
Haushalt S 923,037.725,— S 923,037.725 — 

Die Summe be
trägt in beiden 
Fällen gleich S 11.940,011.517,76 S 1.1.940,011.517,76 

Der Rechnungsabschluß für das Jahr 1976 zeigt 
folgendes Ergebnis: 

Einnahmen Ausgaben 
A. Ordentlicher 

Haushalt S 12.504,326.172,65 S 12.504,326.172,65 
B. Außer

ordentlicher 
Haushalt S 850,461.792,42 S 850,461.792,42 

Die Summen 
A und B 
betragen: S 13.354,787.965,07 S 13.354,787.965,07 

Der Rechnungshof hat den Rechnungsabschluß 
der Verwaltungsjähre 1975 und 1976 in der Zeit 
vom 13. Juni bis 15. Juli 1977 an Ort und Stelle 
geprüft. 

ü b e r das Ergebnis dieser Einschautätigkeit hat 
der Rechnungshof am 29. März 1978 einen Bericht 
erstattet. Zu diesem Bericht hat die Steiermärkische 
Landesregierung zwar keine Äußerung abgegeben, 
doch wurden jene Maßnahmen bekanntgegeben, 
die auf Grund des Prüfungsergebnisses getroffen 
wurden.^ - - ."•..>;..<:i'M !».*> 

ü b e r den Text der Vorlage hinaus darf ich dem 
Hohen Haus berichten, daß der Rechnungshofbericht 
Anregungen und Bemerkungen enthält, die, wie 
in der Vorlage . bereits ausgeführt wurde, bereits 
durch entsprechende Maßnahmen berücksichtigt wor
den sind. Allerdings sind auch Meinungsäußerungen 
enthalten, die mit den realen Erfordernissen der 
Praxis nicht unbedingt in Übereinstimmung zu brin
gen sind. 
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Für den Kontroll-Ausschuß, der die Vorlage und zent an eigenen Einnahmen mit Ende 1976 erreicht, 
den Anhang zu beraten gehabt hatte, darf ich nun 
den Antrag stellen, die Rechnungsabschlüsse des 
Landes Steiermark für die Rechnungsjahre 1975 und 
1976 zu genehmigen. Der Bericht des Rechnungshofes 
über das Ergebnis seiner Gebarungsprüfung wird 
zur Kenntnis genommen und dem Rechnungshof 
für seine Mühewaltung der Dank ausgesprochen. 

Präsident: Ich danke dem Berichterstatter und er
teile dem Herrn Abgeordneten Dr. Heidinger das 
Wor t zur Wechselrede. 

Abg. Dr. Heidinger: Herr Präsident, Hohes Haus, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich weiß, daß es selten üblich ist, zu Rechnungs
abschlüssen, die noch dazu doch als historisch ange
sehen werden müssen, wenn die der Jahre 1975 
und 1976 im Jahre 1979 behandelt Werden, noch das 
Wor t zu ergreifen. Aber, sehr geehrte Damen und 
Herren des Hohen Hauses, die J ahre 1975 und 1976 
waren der Wendepunkt der Finanzsituation des 
Landes. Wenn Sie sich den Rechnungsabschluß und 
den Bericht genau angesehen haben, dann haben 
Sie bemerkt, daß die Einnahmen im Jahre 1976 noch 
um 10 Prozent höher gewesen sind als präliminiert 
und trotzdem ist durch entsprechende Steigerung 
der Ausgaben ein Ausgleich im Ordinarium nur 
durch Rücklagenauflösung von 138 Millionen Schil
ling möglich gewesen. In den Jahren 1974/1976 sind 
im steirischen Budget die Ausgaben um 32 Prozent 
gestiegen, während sie im Durchschnitt der übrigen 
Bundesländer, abgesehen von Wien als Sonderfall 
Land und Gemeinde, nur um 25 Prozent gestiegen 
sind und bei dieser Größenordnung, die mir nicht 
ganz unbedenklich erscheint, ist nu r als positiv her
vorzuheben, daß der Personalaufwand im Gleich
schritt des Volumens und der anderer Bundeslän
der gewachsen ist. 

Noch viel entscheidender hat sich die Situation 
für den außerordentlichen Haushalt, also für die 
Investitionen und Wirtschaftsförderung geändert. 
In beiden Jahren zusammen wurde der außerordent
liche Haushalt mit einer Milliarde 773 Millionen 
Schilling vollzogen, wofür 550 Millionen Schilling 
Rücklagen aufgelöst werden mußten, praktisch also 
alles an Reserven, was das Land hatte und trotz
dem sind 1,1 Milliarden Schilling an Darlehen auf
genommen worden. Im Jahre 1976 waren bereits 
65 Prozent des außerordentlichen Haushaltes durch 
Darlehen bedeckt und nur 123 Millionen Schilling 
der beiden Volumina sind durch andere Quellen, 
Überweisungen des Bundes beziehungsweise aus 
dem ordentlichen Haushalt finanziert worden. Die 
Schulden haben in diesen beiden Jahren Netto um 
900 Millionen Schilling zugenommen und sind dalnit 
wesentlich stärker gestiegen als das Haushalts
volumen! 

Der Rechnungshof stellt h ier eine Überlegung 
an, ob man sie als praxisfremd, wie der Herr Be
richterstatter meinte, abtun kann, überlasse ich der 
Beurteilung des Hohen Hauses. Er meint nämlich, 
daß die Verschüldungsgrenze der Länder bei 10 Pro
zent der eigenen Einnahmen liege. Der Schulden
stand hat laut Rechnungshofbericht bereits 68 Pro

während e r im Durchschnitt der Bundesländer, wie
der Wien ausgeklammert, nur bei 47 Prozent lag. 
Dann kommt eine, wie mir scheint, sehr berechtigte 
Kritik des Rechnungshofes, daß nämlich eine mittel
fristige Finanzplanung zum Zeitpunkt der Einschau 
des Rechnungshofes fehlte. Hier möchte ich das 
Hohe Haus doch daran erinnern, daß von unserer 
Fraktion immer wieder und vom gesamten Haus 
unterstützt, Anträge an den Landesfinanzreferenten 
gerichtet wurden, eine solche mittelfristige Budget
vorschau zu erstellen. Nachdem das lange nicht 
geschah und man offensichtlich zögerte, habe ich 
mir erlaubt, Anfang 1978 eine eigene Vorschau in 
Anlehnung an die Bundesvorschau bis zum Jahre 
1980 vorzulegen und erst Mitte 1978 kam dann die 
Einlagezahl 1058/1 als Vorlage der Landesregierung 
in das Hohe Haus, wurde aber im Zuge der Land
tagsauflösung nicht mehr so beachtet, wie es viel
leicht diese Vorschau verdient hät te. Wie sah diese 
Vorschau für das Jahr 1979 aus, in dem wir uns 
nun befinden und dessen Budget wir im Herbst ver
abschiedet haben? Die Amtsvorschau hat damals 
nur einen Abgang von 240 Millionen Schilling im 
Ordinarium präliminiert und postuliert völlig rich
tig und ideal, daß der Abgang im Ordinarium zur 
Budgetbeweglichkeit des Landes wieder raschest 
hätte abgebaut werden sollen. Ich war in meiner 
Vorschau pessimistischer und habe für 1979 736 Mil
lionen Schill ingiAbgang im Ordinarium erwartet. i 
Na, und tatsächlich, nach mehrmaliger Anlegung 
des Rotstiftes im Zuge der Vorberatungen des Bud
gets, sind wir bei 697 Millionen Schilling gelandet, 
unter der Voraussetzung, daß das Budget im Voll
zug, auch eingehalten wird. Ich empfinde keinen 
Triumph über die bessere Trefferlage, ich glaube, 
das Ergebnis des Budgets 1979 ha t die Öffentlich
keit doch etwas bewegt und auch manchen Abge
ordneten ein wenig geschockt. Meine sehr geehrten 
Damen und Herren, die Vergangenhei t ist sicher 
wichtig, aber nur wenn man Folgerungen für die 
Zukunft zieht! Das habe ich wiederum versucht und 
habe eine Finanzprognose für die J ahre 1980 bis 
1982 errechnet. Ich darf mir am Schluß der Rede 
erlauben, dem Herrn Präsidenten, den Herren Frak
tionsführern und dem Herrn Landesfinanzreferenten, 
der leider nicht hier ist, ein Exemplar zu übergeben. 
Ich hoffe, es wird ein Denkanstoß sein, die Vor
schau, die wir ja durch einen einhelligen Beschluß 
des Landtages erbeten haben, auch von Amts wegen 
zu bekommen, denn ich glaube, es ist kein Ge
heimnis, daß man als Outsider doch einige Schwie
rigkeiten hat, auch wenn das Ergebnis der Vergan
genheit für den Outsider scheinbar besser war als 
das der Insider. 

Im Sommer 1978 hat der Beirat für Wirtschafts
und Sozialfragen für den Bund eine solche Vor
schau vorgelegt, die offensichtlich den Herrn Finanz
minister so schockiert hat, daß er im Herbst wie
derum mehrere Maßnahmen getroffen hat, um das 
Anschwellen des Bundesbudgetdefizits einigerma
ßen in den Griff zu bekommen. Dabei hat der 
Wirtschafts- und Sozialbeirat eigentlich sehr opti
mistische Prämissen gestellt: das Wachstum wurde 
mit 3,5 Prozent real angenommen. Uberdurchschnitt-
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lieh werden bei den Ausgaben des Bundes, nach 
der Vorschau, der Sozialaufwand und, wie könnte 
es anders sein, der Finanzschuldenaufwand wachsen, 
der 1982 bereits 15,3 Prozent der Einnahmen errei
chen wird. Auf die Einengung des Manövrierspiel
raumes für expansive Maßnahmen wird hingewie
sen und als Ziel die Reduzierung des Defizites po
stuliert. 

Ich möchte nun kurz auf das Ergebnis meiner 
Prognose für das Land eingehen, wobei ich gleich 
sagen möchte, das Ziel einer solchen Prognose ist 
nicht, recht zu haben, sondern lieber zu erreichen, 
daß sie nicht eintritt, und Sie werden sehen, wenn 
das Ergebnis so eintritt, wie ich es präliminiert 
habe, dann ist es sicherlich höchst bedenklich. Dabei 
bin ich von Prämissen ausgegangen, die bei pessi
mistischer Betrachtung der Zukunft gar nicht so 
selbstverständlich sind: Nämlich daß es keine gra
vierende Steigerung der Arbeitslosigkeit geben 
wird; daß das Land keine zusätzlichen Pflichtaus
gaben übernimmt; daß das Krankenanstaltenkon
kordat, das ja nur bis 1980 gilt, zumindest nicht die 
Länderposition verschlechternd verlängert wird; daß 
der Finanzausgleich so bleibt wie e r ist. Das kann 
jetzt nach der Beschlußfassung ja wohl vorausge
setzt werden und, das ist allerdings auch ein Fak
tum, das berücksichtigt wurde, daß die Ertrags
steuer weiter mit Rücksicht auf die schlechte Kon
junkturlage der nun zur Besteuerung kommenden 
Jahre rückläufig sein wird. Bezüglich der Ausgaben 
habe ich angenommen, daß die Personalausgaben 
jährlich nominell um 7 Prozent steigen, eine Rate, 
die auch eher nieder ist, bei Sachausgaben 7,5 Pro
zent, während ich bei Förderungsausgaben, und das 
ist ja der Punkt, der das Hohe Haus mit Recht 
schon beim Budget 1979 bewegt hat, mit den linea
ren und doch sehr erheblichen Kürzungen der frei
willigen Subventionsausgaben, daß ich diese nur mit 
der voraussichtlichen Inflationsrate von durch
schnittlich 4 Prozent in Steigerung angenommen 
habe, also reali ter eingefroren. 

Der Schuldendienst wird um 7,5 Prozent steigen, 
die Gesamtsteigerung der Ausgaben wird bis 1982 
fast 35 Prozent und das Volumen 18,8 Mill iarden' 
erreichen und hier ist bemerkenswert, daß nach der 
Budgetvorschau des Bundes nur eine Steigerung von 
34 Prozent angenommen wird. 

Wie sieht nun die Situation der Verschuldung 
und des außerordentlichen Haushaltes aus? Das 
Defizit im Ordinarium wird von 700 Millionen 
Schilling heuer auf 1,1 Milliarden Schilling 1982 
steigen. Dabei nehme ich wegen der Verschuldungs
aufnahme an, daß der außerordentliche Haushalt 
nominell in der Größenordnung von heuer einge
froren wird, das heißt, daß er real zurückgeht, und 
trotzdem ist das Ergebnis, meine sehr geehrten Da
men und Herren, daß sich der Schuldenstand von 
Ende 1977 von 3,4 Milliarden Schilling oder 27 Pro
zent unserer autonomen Einnahmen Ende 1982 auf 
7 Milliarden Schilling oder 40 Prozent der Einnah
men erhöhen wird. Der Schuldendienst — 1978 noch 
700 Millionen Schilling oder 13,4 Prozent der Aus
gaben — wird 1982 auf 1,4 Milliarden Schilling oder 
20,4 Prozent steigen, und ich darf jetzt hier auf die 
Rechnungshofrechnung der 10-Prozent-Grenze ver

weisen. Wir würden also mit unserem Schulden
dienst diese vom Rechnungshof'als empfehlenswert 
nicht zu überschreitende Grenze um das Doppelte 
überschritten haben. Dabei wird der außerordent
liche Haushalt in unbedeutende Größen zurückfallen 
und die Auswirkungen in der Wirtschaft würden 
noch viel gravierender als jetzt. Denn wir haben 
immerhin am 31. Dezember 1976 für bedeckte, aber 
noch nicht durchgeführte Vorhaben des außerordent
lichen Haushaltes eine Rücklage von 1,125.000 Schil
ling, wie im Rechnungsabschluß nachzulesen, gehabt. 
Diese Rücklage ist natürlich durch den Abschluß der 
Vorhaben weitgehend aufgezehrt. Ich meine, daß 
über die Konsequenzen jedes Mitglied des Hohen 
Hauses nachdenken sollte. Aber eines ist sicher; 
Wir werden noch mehr als bisher bei der Aufgaben
übernahme und Finanzierung prüfen und reihen 
müssen, nach dem Motto, das Notwendige zuerst, 
dann das Nützliche und schließlich erst das Ange
nehme! Es wird auch ein Umdenken in der Öffent
lichkeit notwendig sein. Was kann man selbst tun, 
ohne Land. Es ist sehr bequem, und wir erleben es 
ja immer wieder, daß Gruppen oder einzelne kom
men und sagen: „Ich habe eine Idee, die möchte 
ich durchführen, aber ich brauche eine Subvention". 
So wird es kaum weitergehen! 

Das Zweite, was wir dringend tun müssen, ist, 
daß Folgekosten von Beschlüssen beachtet werden. 
Es ist sehr schön, wenn neue Krankenbetten ge
schaffen werden, aber es muß ebenso jedem klar 
sein, der solche Investitionsbeschlüsse faßt, daß das 
natürlich heißt: zusätzliche Dienstposten für Ärzte, 
für Krankenschwestern und für technisches Personal. 
Hier darf ich noch eine kleine Anmerkung machen. 
Mir ist nicht ganz verständlich, warum dem Land
tag der Rechnungsabschluß 1977 noch nicht vorge
legt wurde. Ich weiß, daß er längst fertig ist. Ich 
bekenne freimütig, ich habe ihn mir auch beschafft, 
aber dem Landtag wurde er trotz der Änderung 
der Landesverfassung nicht vorgelegt. Ich möchte 
vor allem urgieren, daß der Rechnungsabschluß 1978 
wirklich, wenn er von der Regierung verabschiedet 
ist, sofort dem Landtag zugeleitet wird, üblicher
weise geschieht dies noch vor den Sommerferien, 
dann könnten die Abgeordneten den Rechnungs
abschluß im Sommer in Ruhe studieren und in die 
Beratungen des Budgets fließt dann wirklich ein 
aktuelles Ergebnis der Gebarung ein. Ich glaube, 
nur so ist der Blick zurück, als Basis für eine rea
listische Schau nach vorne zweckmäßig und verdient 
Beachtung. (Beifall bei der ÖVP und der FPÖ.) 

Präsident: Zum Worte gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Hans Brandl. Ich erteile es ihm. 

Abg. Brandl: Hoher Landtag, sehr geehrte Damen 
und Herren! 

Ich stimme mit dem Herrn Abgeordneten Dr. Hei
dinger überein, wenn er eingeleitet hat, daß die 
Rechnungsabschlüsse 1975 und 1976 erstens e twas 
aus historischer Sicht zu betrachen sind, weil doch 
die Zeit schon zurückliegt, und zweitens in diesem 
Zeitraum eine gewisse Wende in der Entwicklung 
der Landesbudgets eingesetzt hat. Wir waren doch 
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vor diesem Zeitpunkt immer noch imstande, das Präsident: Eine weitere Wortmeldung liegt nicht 
gil nicht nur für das Land, das gilt auch für die vor. 
anderen Gebietskörperschaften, daß wir wesent
liche Vorhäben des außerordentlichen Haushaltes, 
daß wir die aus Anteilen, aus Überführungen vom 
ordentlichen Haushalt her unterstützen haben kön
nen und auf diese Art und Weise auch ein ausge
glichenes Budget gehabt haben. Es stellt sich daher 
die grundsätzliche Frage, die wir zu betrachten 
haben und die auch wiederum für alle Gebietskör
perschaften gilt, daß die Ausgaben in den letzten 
Jahren und voraussichtlich auch in den kommenden 
Jahren stärker steigen als die Einnahmen und dar
aus sich natürlich die Problematik ergibt, wie wir 
darauf als gesetzgebende Körperschaft, als beschlie
ßende Körperschaft des Landes Steiermark reagie-

Ich bitte die Damen und Herren, die dem Antrag 
des Herrn Berichterstatters zustimmen, ein Zeichen 
mit der Hand zu geben. 

Der Antrag ist angenommen. 
Punkt 6 der Tagesordnung: 

6. Bericht des Landwirtschafts-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 25/1, betreffend 
den Bericht über die wirtschaftliche und soziale 
Lage der Land- und Forstwirtschaft in der Steier
mark. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Karl Lackner. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Abgeordnete Dr. Heidinger hat es gesagt, wir sind 
in den letzten Jahren, bei den Rechnungsabschlüssen 
war das bereits auch schon der Fall, nur mehr im
stande mit Darlehensaufnahmen sehr wichtige Vor
haben des außerordentlichen Haushaltes zu finan
zieren. Ich glaube, daß auch dieser Weg, den wir 
bisher gegangen sind, ein richtiger Weg war, weil 
wir im Prinzip das gleiche tun, was auch in der 
Bundespolitik geschehen ist. 

In einem> Zeitraum, in dem die Privatinitiative 
nicht so stark zum Tragen gekommen ist, war es 
notwendig, durch Förderungen, durch Investitionen 
der öffentlichen Hand stärker in dieses ganze Wirt-
schaftsgefüge einzugreifen und damit eine wesent
liche Frage in den Vordergrund zu stellen, daß wir 
dadurch imstande sind, die Arbeitsplätze in ganz 
Österreich und natürlich durch diese Entwicklung 
auch in der Steiermark stärker zu sichern. Bei die
ser Entwicklung muß es uns völlig im klaren sein, 
daß wir eine gewisse Verschuldung, von der auch 
mein Vorredner zu Recht gesprochen hat, daß wir 
eine solche gewisse Verschuldung zur Kenntnis 
nehmen müssen, daß wir aber andererseits, und 
das scheint mir sehr wichtig und sehr wesentlich, 
natürlich die Grenzen einer solchen Verschuldung 
zu erkennen haben,' daß wir zu wissen haben, wie 
weit wir gehen können, und daß wir uns vor allem 
für die künftigen Beratungen der Landesvoran
schläge die grundsätzliche und entscheidende Frage 
zu stellen haben, wo ist eine Verschuldung gerecht-, 
fertigt, wo ist die Aufnahme von Darlehen für 
Großbauvorhaben des Landes absolut notwendig, 
und wo werden wir uns in gewissen Bereichen der 
Förderung zu überlegen haben, daß wir uns eine 
gewisse Selbstbeschränkung auferlegen. Ich glaube, 
nur so werden wir in der Zukunft zu Rande kom
men, weil wir uns natürlich genauso wie in der 
Bundespolitik oder in einer Gemeindepolitik im 
klaren sein müssen, daß wir auch nicht endlos uns 
verschulden können, daß wir, wie gesagt, diese 
Grenze zu erkennen haben und wenn wir die Wei
chen, meine sehr geehrten Damen und Herren, recht
zeitig in diese Richtung stellen, dann werden wir 
auch imstande sein, die Probleme, die zukünftigen 
Probleme des Landes zu meistern. (Beifall bei der 
SPÖ und der FPÖ.) 

Abg. Lackner: Hoher Landtag! 
Die Regierungsvorlage 25/1 beinhaltet einen Be

richt über die soziale und wirtschaftliche Lage der 
Land- und Forstwirtschaft in der Steiermark. Laut 
Paragraph 17 des Steirischen Landwirtschaftsförde-
rungsgesetzes hat die Landesregierung jährlich einen 
Bericht zu erstatten, in dem auch alle Förderungs
maßnahmen enthalten sind. 

Der Landwirtschafts-Ausschuß hat diese Vorlage 
beraten, und ich darf nun namens dieses Ausschus
ses den Antrag stellen, daß. auch der Hohe Land
tag dieser Regierungsvorlage die Zustimmung gibt. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Wenn 
Sie ihm zustimmen, bitte ich Sie um ein Händezei
chen. 

Der Antrag ist angenommen. 

Punkt 7 der Tagesordnung: 

Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 23/1, Beilage Nr. 4, 
Gesetz mit dem das Steiermärkische Schulzeit-Aus
führungsgesetz geändert wird. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Professor 
Dr. Karl Eichtinger. Ich erteile dem Herrn Abgeord
neten das Wort! 

Abg. Prof. Dr. Eichtinger: Hohes Haus! 
Die Vorlage behandelt Änderungen des Schul

zeit-Ausführungsgesetzes. Es geht um die Mög
lichkeit der Einbringung von Schultagen und um 
die Möglichkeit der Einführung der Fünf-Tage-Wo
che an Volksschulen, Polytechnischen Lehrgängen 
sowie an Sonderschulen, soweit diese nicht nach 
dem Lehrplan der Hauptschulen geführt werden. 
Dazu mögen noch folgende Änderungen auf Grund 
der Ausschußberatungen beschlossen werden: 

Im Artikel 1, Ziffer 2, hat der letzte Satz des 
Absatzes 10 wie folgt zu lauten: 

„Vor Erlassung der Verordnung sind die Erzie
hungsberechtigten, die Lehrer, bei Polytechnischen 
Lehrgängen die Schüler, der Schularzt und der 
Schulerhalter anzuhören." 

Artikel 2 hat wie folgt zu lauten: 
„Dieses Gesetz tritt mit dem auf die Verlautbä- . 

rung folgenden Tag in Kraft." 
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Die Vorlage wurde im Ausschuß beraten, und 
ich ersuche den Hohen Landtag um die Annahme. 

Präsident: Zunächst hat aber der Herr Abgeord
nete Marczik sich zu Wor t gemeldet. Ich erteile 
es ihm. 

Abg. Marczik: Herr Präsident, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! 

Zur gegenständlichen Regierungsvorlage sei mir 
gestattet, noch einige Bemerkungen erklärend an
zuführen. Die Rechtsabteilung 13 als zuständige 
Rechtsabteilung führt seit dem Jahre 1974 Verfahren 
zum Zwecke der Einführung des Schulversuches 
„Fünf-Tage-Woche" durch. Derzeit, meine Damen 
und Herren, läuft dieser Versuch an insgesamt 
67 Schulen unseres Landes. Die Anträge auf Ein
führung eines unterrichtsfreien Samstages, die seit 
dem Jahre 1973 vermehrt gestellt wurden — das 
können wir feststellen —, werden vor allem mit 
geänderten Bedingungen seitens der industriellen 
Arbeitswelt aber auch mit schulorganisatorischen 
Argumenten, zum Beispiel erleichterte Bedingun
gen für die Schülerbeförderungen usw. begründet. 

Es wurde, meine Damen und Herren, in jedem 
einzelnen Fall ein Ermittlungsverfahren an Ort und 
Stelle durchgeführt, wobei besonderer Wer t — und 
das möchte ich herausstreichen — auf einen umfas
senden Konsens innerhalb der Elternschaft und der 
Lehrer gelegt wurde. In den Diskussionen mit El
tern und Lehrern zeigte sich — auch das ist erfreu
lich festzustellen —, daß die Fünf-Tage-Woche an 
den Volksschulen unter Heranziehung der derzeit 
geltenden Stundentafel an sich durchaus vertretbar 
ist. Allerdings sind auch hier, bitte schön, Begleit
maßnahmen, wie e twa die Straffung des Lehrpla
nes im Sachunterricht oder auch d i e . Verkürzung 
der Unterrichtsstunden auf 45 Minuten oder aber 
auch die Senkung der Klassenschülerzahlen, zu
mindest in Erwägung zu ziehen. Vor allem im 
städtischen Bereich, das ist auffallend, wurde die 
Einführung des unterrichtsfreien Samstages seitens 
der Elternschaft sehr begrüßt, wobei jedoch — das 
sei auch angeführt — auf die Notwendigkeit zu
mindest einer minimalen Freizeitgestaltung unter 
besonderer Beachtung der Erholungsfunktion immer 
wieder in diesen Diskussionen hingewiesen wurde. 
Die ursprünglich gegen diese Fünf-Tage-Woche vor
gebrachten Bedenken, vor allem betreffend die ge
gesundheitliche Gefährdung der Schüler durch Über
lastung an den Schultagen sowie die organisatori
schen Probleme bei Einführung beziehungsweise die 
bei Ausweitung des Nachmittagsunterrichtes viel
fach geäußerten Bedenken und Argumente vor allem 
der Schulärzte und Psychologen, erwiesen sich, 
meine Damen und Herren, nach den bisher ge
machten Erfahrungen hinsichtlich der Hauptschulen 
als nicht ganz unbegründet, wogegen sie sich an 
den Volksschulen in keiner Weise bestätigt haben. 
Es sind bisher — ich muß das betonen und freue 
mich, das sagen zu können •— keine Anhaltspunkte 
festzustellen, daß der schulfreie Samstag zu beson
deren Schwierigkeiten insbesondere zu physischer 
und psychischer Überbeanspruchung der Schüler 
geführt hätte. Das Angebot an Freigegenständen 
und unverbindlichen Übungen ist gegenüber den 

Schulen mit Sechs-Tage-Schulwoche naturgemäß ge
ringer, weil ja andernfalls die Gesamtwochenstun-
denanzahl ohne mehrmaligen Ganztagsunterricht 
einfach nicht mehr zu bewältigen wäre. 

Wie nun die Befragung der Eltern ergab, deren 
Kinder, meine Damen und Herren, schon mehrere 
J ahre in den „Schulversuch Fünf-Tage-Woche" ein
gebunden sind, ist eine prozentuelle Steigerung der 
Befürworter dieses Schulzeitsystems gegenüber 
dem Votum anläßlich der Einführung festzustellen, 
und zwar in gleicher Weise an allen Pflichtschul
typen. Die Lehrer stellen ebenfalls fest, daß an den 
Volksschulen — und das ergänzt meine Ausführun
gen — die Einführung der Fünf-Tage-Woche nahezu 
problemlos vonstat ten ging, ja, daß sogar besonders 
positive Erfahrungen gemacht werden konnten. Die 
Hauptschullehrer allerdings weisen auf die Not
wendigkeit von unbedingt erforderlichen flankie
renden Maßnahmen hin, wobei hier insbesondere 
eine bessere Koordination bei der Zuteilung von 
Hausübungen sowie bei Erstellung des Lehrplanes 
und auch eine bessere Organisation der Mittags
pause im Vordergrund stehen. Einzelfaktoren zu 
dieser Problematik zu nennen, meine Damen und 
Herren, kann ich mir ersparen, nachdem die diversen 
Für und Wider in unzähligen Referaten, Diskussio
nen und Statements erwogen und auch der Öffent
lichkeit mitgeteilt wurden. 

Allerdings- noch einige Hinweise, nämlich die, 
daß das Steiermärkische Schulzeit-Ausführungsge
setz aus dem Jahre 1966 im Paragraph 5 Schulver
suche vorhin genannter Art im Umfang von nicht 
mehr als 5 von Hundert der Klassengesamtzahl an 
gleichartigen Schulen unseres Landes vorsah. Im 
Steiermärkischen Schulzeit-Ausführungsgesetz aus 
dem Jahre 1975 wurde dann im Paragraph 2 Ab
satz 9 bereits die Möglichkeit der Freigabe eines 
Unterrichtstages pro Woche, und zwar ohne Ver
kürzung der lehrplangemäßen Gesamtwochenstun
denzahl durch Verordnung der Landesregierung, 
bezogen auf einzelne Schulen oder auch einzelne 
Schulstufen, eröffnet. Diese Bestimmung, meine sehr 
verehr ten Damen und Herren, bezog sich auch auf 
die Hauptschulen und wurde dann 1978 vom Bund 
in sein Grundgesetz aufgenommen, wodurch erst 
das diese Materie regelnde Schulzeit-Ausführungs
gesetz legalisiert wurde. Nunmehr wa r also ein ent
sprechendes Ausführungsgesetz des Landes zum 
Bundesgesetz vom 2. März 1978 zu erlassen, wel
ches grundsatzgesetzliche Bestimmungen über die 
Einführung der Fünf-Tage-Woche an allgemeinbil
denden Pflichtschulen enthält. Im Text der Novelle, 
meine Damen und Herren, dieses Steiermärkischen 
Schulzeit-Ausführungsgesetzes, welches wir heute 
zu beschließen haben werden, wird in Paragraph 
2 Absatz 9 expliziert, daß die Schulfreierklärung 
eines Tages durch die Landesregierung aus Grün
den der Organisation oder der Schülerbeförderung 
für einzelne Schulen oder einzelne Schulstufen oder 
Klassen ohne Verkürzung der Gesamtwochenstun
denzahl erfolgen kann, nachdem, und das ist jetzt 
sehr wichtig, zuvor die Erziehungsberechtigten ge
hört worden sind. Der Absatz 10 bestimmt dann 
die Möglichkeit der Schulfreigabe aller oder ein
zelner Samstage des Unterrichts Jahres durch Ver
ordnung der Landesregierung, betreffend Volks-
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schulen, Sonderschulen und polytechnischer Jahr-
gänge, nicht aber Hauptschulen. Das sei auch voll
ständigkeitshalber angeführt. Doch sind, und das 
ist eine Muß-Bestimmung, die im Gesetz veranker t 
ist, zuvor die Erziehungsberechtigten, die Lehrer, 
bei den polytechnischen Lehrgängen auch die Schü
ler,, sowie der Schularzt und in jedem Fall der Schul
erhalter anzuhören. 

Hier liegt, meine Damen und Herren, der eigent
liche Schwerpunkt. Eine Schulfreierklärung eines 
Wochentages, in den meisten Fällen wird es der 
Samstag sein, während des Schuljahres wird es 
auch in Zukunft in der Steiermark nicht generell, 
sondern nur auf Grund eines Ansuchens und Ver
fahrens geben, welches folgenden Ablauf beinhaltet; 
ich glaube, es ist sehr zweckmäßig, dies einmal zu 
sagen: 
1. Die Antragstellung von mindestens 10 Prozent 

der Erziehungsberechtigten, also der Eltern der 
betroffenen Schüler, beziehungsweise Antrag
stellung durch die Elternvereine, oder, meine 
Damen und Herren, mindestens 51 Prozent, also 
der Mehrheit der Lehrer. Dieses Quorum gilt 
auch im umgekehrten Fall, wenn man etwa wie
der die Sechs-Tage-Schulwoche einführen wollte 
an einer Schule, die bereits die Fünf-Tage-Woche 
hat.-

2. Der Elternabend, zu dem alle Eltern einzuladen 
und objektiv auch unter Beiziehung des Schul
arztes über die Auswirkungen der Fünf-Tage-
Woche zu informieren sind, hat auf alle Fälle 
stattzufinden. 

3. Wi rd dann ein Abstimmungsverfahren mittels 
Stimmzettel erfolgen, wobei für die Weiterfüh
rung des Verfahrens eine 75prozentige Beteili
gung der Eltern, — Elternpaare haben immer 
nur eine Stimme — an der Abstimmung vorge
sehen ist. Das wichtigste, meine Damen und 
Herren, es müssen unbedingt zwei Drittel für 
die Einführung votieren, ja zwei Drittel der 
Eltern müssen für die Einführung votieren, damit 
diese Änderung erfolgt. 
Bei Lehrern und Schülern, die angehört werden 
müssen, genügt allerdings die einfache Mehrheit. 

4. Die Auswertung der Abstimmungsergebnisse er
folgt von den Direktionen, in der Folge von den 
Bezirksschulräten, beigeschlossen muß auch eine 
Stellungnahme des Schularztes sein, und letzt
lich 

5. erfolgt dann nach Anhörung des Landesschul-
rates, also des Kollegiums, die Erlassung einer 
Verordnung durch die Landesregierung. 

Die bestehenden Schulversuche, meine Damen 
und Herren, gemäß Paragraph .5 des Steiermärki-
schen Schulzeit-Ausführungsgesetzes, laufen somit 
mit Schuljahrsende 1978/1979 aus. Unberührt, das 
möchte ich ausdrücklich sagen, bleibt aber die Ge
setzesbestimmung betreffend die Schulfreierklärung 
aus Gründen der Organisation oder der Schüler
beförderung. 

Meine Damen und Herren, abschließend darf ich 
sagen, wir messen, und das ist, glaube ich entschei
dend, der intensiven Kontaktnahme Eltern—Lehrer' 
—Schule, natürlich auch unter Beiziehung der Schü
ler und einem herbeizuführenden Konsens in diesem 
Personenkreis, eine besondere Bedeutung bei, und 
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wir g lauben daher, daß unser Schulzeitausführungs-
gesetz in dex vorliegenden Form sehr positiv und 
zielführend ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Heidinger. Ich erteile es ihm. 

Abg. Gerhard Heidinger: Hohes Haus, meine sehr 
verehr ten Damen und Herren! 

Ich kann gleich einmal vorweg sagen, daß ich mit 
den Ausführungen meines geschätzten Vorredners, 
des Herrn Kollegen Marczik, weitestgehend einer 
Meinung bin. Vielleicht darf ich mir aber doch ein 
paar Bemerkungen erlauben. Diese Novelle zum 
Schulzeit-Ausführungsgesetz ermöglicht nicht nur 
die Fünf-Tage-Woche, sondern regelt sicher auch 
die Einbringung während eines Schuljahres ausge
fallener Unterrichtsstunden, wie etwa ausgefallene 
Stunden in Katastrophenfällen, Unbenützbarkeit des 
Schulhauses und dergleichen mehr, Krankheitsfälle, 
Epidemien an der Schule. Sicherlich steht im Mittel
punkt dieser Novelle die Frage der Fünf-Tage-
Schulwoche. 

Eines muß ich gleich von vornherein sagen, die 
Einführung der Fünf-Tage-Woche kann und darf 
zu keiner Verminderung der Unterrichtszeit führen. 
Auch die Frage, die hier angeschnitten wurde, ob 
die 50-Minüten-Stunde oder die 45-Minuten-Stunde 
das richtige wäre — insgesamt, wie immer wir 
das sehen und wie immer wir die Unterrichtsstunden 
bemessen, insgesamt im Hinblick auf die Fülle des 
Stoffes, im Hinblick auf die Notwendigkeit des Un
terrichtes und im Hinblick auf das, was wir unseren 
Kindern beibringen müssen, um im Leben bestehen 
zu können, darf es, und das wiederhole ich, weil 
ich diese Auffassung vertrete, keine Verminderung 
in der Unterrichtszeit bringen. Die Einführung der 
Fünf-Tage-Woche, auch das habe ich hier schon 
einmal gesagt, ist ganz gewiß kein pädagogisches 
Anliegen, führt eher zu Möglichkeiten oder zu Situa
tionen in der Schule, die das Pädagogische etwa, 
wenn man die fünf Tage forcieren würde, in den 
Hintergrund rücken könnten. Das kann unmöglich 
der Sinn der Einführung der Fünf-Tage-Woche sein 
und daher, weil es Probleme gibt, weil es proble
matisch ist, geht die Meinung, das Pro und Kontra, 
quer durch alle Gruppierungen, die von dieser Ein
führung betroffen sind. Quer durch die Lehrerschaft, 
die eher mehr für die Einführung der Fünf-Tage-
Woche ist, quer durch die Eltern, mehr oder weniger 
örtlich verschieden ist man dafür oder dagegen. 
Eines kann man jetzt schon sagen, daß dort, wo 
über den Schulversuch diese Fünf-Tage-Schulwoche 
erprobt wurde, die anfängliche Skepsis e iner opti
malen Zustimmung wich. Ich habe hier nur eine 
einzige Ziffer aus einem Bericht der Landesregie
rung in Erinnerung. In Eisenerz, wo man zuerst 
dem Schulversuch, sehr skeptisch gegenüberstand 
und nach einem Jahr, ein zweites J ah r hat man 
das wiederholt, eine fast 1 OOprozentige Zustimmung 
der Elternschaft zur Einführung der Fünf-Tage-
Woche folgte. Wenn man meint und hier die Mei
nung durchgeklungen ist und man immer wieder 
hört, daß die Einführung der Fünf-Tage-Woche eine 
Überforderung für die Schüler bedeuten könnte, 
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so muß man wohl auch dazu sagen, sie ist auch 
eine Möglichkeit, und das sollte man nicht außer 
acht lassen, der Familienzusammenführung. Denn 
die Situation in unserem Lande ist ja nicht so, daß, 
wenn der Schüler in der Früh von daheim weggeht, 
er von den Eltern zur Schule entlassen wird und 
wenn der Schüler von der Schule kommt, daß er 
daheim von den Eltern empfangen wird. Die Schü
ler sind j a heute ein Zeichen unserer Zeit und 
zum Großteil schon sich selbst überlassen. Wenn 
man mancherorts von der totalen Verschulung im 
negativen Sinne hört, so muß ich sagen, daß es 
sicher besser ankommt und besser angenommen 
wird, wenn in der Zeit, wo auch die Eltern nicht 
Zeit haben, sich den Kindern zu widmen, diese sich 
in der Schule unter Aufsicht befinden; wo Erzieher, 
erfahrene Pädagogen, die Möglichkeit der Beein
flussung der Kinder haben. 

Wenn ich Ihnen nur ein Bild, es ist zwar ein 
Bild des Tagesablaufes einer Hauptschülerin, hier 
vor Augen führe, die noch nicht, muß man dazu 
sagen, von der Fünf-Tage-Woche betroffen sein 
wird, so ist es doch tatsächlich so, daß unter An
nahme aller Förderungsstunden, gar nicht im schlech
ten Sinne, nicht weil das Kind dumm ist, sondern 
im positiven Sinne, weil es eben gefördert werden 
kann, unter der Annahme, daß sie alle Förderungs
stunden annimmt, daß sie sich allen Neigungsgrup
pen widmet, das ist j a etwas Gutes, so führt das 
etwa dazu, daß dieses Kind dreimal in der Woche 
von daheim um 7.45 Uhr weggeht, um 14.30 Uhr 
heimkommt, einmal um 7.45 Uhr weggeht und um 
15 Uhr heimkommt, einmal um halb ein Uhr und 
nur am Samstag um halb zwölf Uhr nach Hause 
kommt. Das heißt, das Kind ist ja heute schon den 
größten Teil des Tages oder zum überwiegenden 
Teil des Tages in der Schule. Man sollte Möglichkei
ten finden, daß in der Schule ein Angebot von 
Freizeitmöglichkeiten, aber auch von Verköstigungs-
möglichkeiten gegeben ist, daß diese Zeit für das 
Kind im guten Sinne und in guter Umgebung über
brückt werden kann. 

Zur Frage der Lehrplanentrümpelung, meine Da
men und Herren, ich glaube, darüber wird hier in 
diesem Hohen Haus und darüber hinaus in ganz 
Österreich noch lange, lange diskutiert werden und 
zu keinem Erfolg führen, denn jeder Lehrer glaubt, 
daß sein Fach — meistens stimmt es ja auch, das 
wichtigste ist und keiner ist bereit, offiziell Ab
striche hinzunehmen, im besonderen aber doch den 
Mut zur Lücke beweist; weil ja der Lehrplan ein 
Rahmenlehrplan ist und in diesem Rahmen er eine 
bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. 

Abschließend darf ich sagen, daß im Paragraph 2 
dieses Gesetzes, Absatz 10, die organisatorische 
Form der Durchführung, der Einführung der Fünf-
Tage-Woche dargelegt wird. Es ist h ier und wird 
hier ein Demokratisierungsprozeß in unserer Schule 
vorgezeichnet, der bisher nicht vorhanden war. 
Es wird die Veränderung der Unterrichtszeit nicht 
verordnet, sondern diese wird in einem demokrati
schen Meinungsbildungsprozeß gefunden. Und ich 
glaube, das ist ein richtiges Vorgehen, und ich 
möchte nur sagen, daß die Elternvereine eine große 
Aufgabe zu erfüllen haben und ein hohes Maß an 
Verantwortung t ragen werden. In diesem Sinne, 

glaube ich, wird diese Novelle zum Schulzeit-Aus
führungsgesetz t rotzdem geteilte Aufnahme in un
serem Lande finden. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Herr Landesrat Jungwirth wünscht das 
Wort . Ich erteile es ihm. 

Landesrat Prof. Jungwirth: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! 

Was wir heute beschließen, ist eine einbeinige 
Maßnahme. Sie kennen die Situation an unseren 
Schulen, die Anforderungen, die an die Schule ge
stellt werden, steigen von Tag zu Tag. Es vergeht 
kaum eine Woche, wo nicht i rgendwo wieder eine 
neue Idee auftaucht, wo nicht i rgendwo die Forde
rung auftaucht, die Schule müßte diese Fragen 
lösen, die Schule müßte in ihrem Lehrplan, in ihren 
Stunden dieses oder jenes Problem unterbringen. 
Sie soll immer mehr machen, sie soll immer mehr ' 
Stoff bewältigen und auf der anderen Seite soll 
sie das, was sie zu tun hat, in immer kürzerer Zeit 
machen. Der Stoff wird eher erweitert, die Zeit wird 
zusammengedrängt, die Zeche zahlen meistens die 
Schüler und die Schülerinnen. Wir haben nicht die 
Möglichkeit in diesem Gesetz, nicht der Landtag, 
nicht die Regierung, flankierende Maßnahmen zu 
beschließen. Etwa eben über die Lehrpläne zugleich 
zu befinden. Das ist nicht möglich, deswegen fehlt 
uns das zweite Bein, deswegen nenne ich dieses 
Gesetz eine einbeinige Maßnahme. Es ist ein Ge
setz, das in seiner Durchführung, und dessen müssen 
wir uns bewußt sein, den Lebensrhythmus beein
flussen wird, den Lebensrhythmus von Kindern, 
von Erwachsenen, von ganzen Familien. Und des
wegen wäre es gefährlich, es zu mißbrauchen. Und 
in dieser Situation wäre es auch vom Gesetzgeber 
falsch gewesen, das ganze Land über einen Leisten 
schlagen zu wollen. Es ist klar, daß man verschie
dene Lösungen ins Auge fassen kann und muß, 
daß nach Orten, daß nach Schulstufen, nach Klassen 
und auch nach einzelnen Schulen verschiedene Lö
sungen möglich sein müssen. Das, was in einer 
Schulstufe in einem Ort gut und möglich ist, im 
Rahmen einer Fünf-Tage-Woche, kann anderswo 
unter Umständen absolut unmöglich und schädlich 
sein. Deswegen also dieses differenzierte Gesetz, 
und ich hoffe, daß sich, wo immer nur möglich, 
Lösungen der Vernunft finden werden. Es gibt ja 
schon hie und da auf Grund des Gesetzes aus dem 
Jahre 1975 einige Versuche, die gelungen sind und 
es haben sich da und dort, ich möchte sagen, echt 
österreichische Lösungen durchgesetzt, daß man bei
spielsweise an einzelnen Volksschulen nur jeden 
zweiten Samstag freigibt und so also einen alter
nierenden Rhythmus, der den Kindern zumutbar 
ist, eingeführt hat. Das könnte ich mir vorstellen, 
kann sehr oft eine gute Lösung sein. Problematisch 
ist die Sache wirklich bei den Hauptschulen, weil 
dort in den höheren Klassen eben der Lehrstoff 
und die Stundenanzahl sehr reichhaltig und sehr 
hoch sind. 

Meine Damen und Herren, an die Schule werden 
ununterbrochen Forderungen der Gesellschaft ge
stellt. Diese Schule, die so viel leisten soll, braucht 
dringend unser Vertrauen. Sie braucht das Ver
trauen der Umwelt, der Lehrer, der Eltern, aber 
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auch der Politiker. Und ich glaube, daß es des Herr Abgeordneter Dr. Helmut Heidinger ist Be-
wegen auch gut ist, daß dieses Gesetz ein — ich 
möchte sagen — partnerschaftliches Gesetz gewor
den ist, daß hier der Versuch unternommen wird, 
nach gründlicher Information Lehrer, Eltern, Schul
ärzte in den Entscheidungsprozeß einzubeziehen 
und, so hoffe ich, daß hier auch — ich möchte 
sagen — eine Ar t Lernprozeß in Partnerschaft an 
den steirischen Schulen einsetzen wird. Der kann 
uns letzten Endes nur e twas bringen, mehr Ver
ständnis, mehr Beziehungen zwischen Elternhaus 
und Schule, die oft so dringend notwendig wäre und 
die oft leider, wie wir wissen, fehlen. 

Meine Damen und Herren, das beste Gesetz hilft 
nichts, wenn es der Mensch nicht gut vollzieht. 
Und in diesem Sinne danke ich allen, die an dem 
Zustandekommen dieses Gesetzes mitgewirkt ha
ben und hoffe dringend auf die Vernunft aller, 
die an seiner Durchführung mitwirken werden. (All-

. gemeiner Beifall.) 

Präsident: Ich komme nun zur Abstimmung über 
den Antrag des Volksbildungs-Ausschusses, den 
der Herr Berichterstatter im Namen dieses Ausschus
ses gestellt hat. 

Die Damen und Herren, die diesem Antrag zu
stimmen, bitte ich um ein Händezeichen. 

Danke, der Antrag ist angenommen. 

Wir kommen zum Punkt 8: 

8. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus-
schusses über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 
24/1, zum Beschluß des Steiermärkischen Land
tages vom 7. Dezember 1977, Nr. 590, zum Antrag 
der Abgeordneten Ritzinger, Prof. Dr. Eichtinger, 
DDr. Stepantschitz, Jamnegg und Wimmler, betref
fend Einführung der gleitenden Arbeitszeit bei den 
Dienststellen des Landes. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Hermann 
Ritzinger. Ich erteile ihm das Wort . 

Ab. Ritzinger: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! 

Durch einen Abgeordnetenantrag liegt uns nun 
ein Bericht vor über die Einführung der gleitenden 
Dienstzeit im Bereiche der Landesverwaltung. Die 
gleitende Dienstzeit wurde zuerst versuchsweise 
eingeführt und dann Mitte des vergangenen Jahres 
in allen Bereichen- der Dienststellen des Landes. 
Zusammengefaßt kann dazu bemerkt werden, daß 
sie sich als sehr positiv und gut herausgestellt hat, 
und ich darf Sie namens des Gemeinde- und Ver
fassungs-Ausschusses ersuchen, diesen Bericht zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. 
Bitte um ein Zeichen der Zustimmung, wenn Sie 
mit dem Antrag einverstanden sind. 

Ich danke, der Antrag ist angenommen. 

9. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Anzeige, Einl.-Zahl 57/1, des 
Herrn Abgeordneten Josef Loidl gemäß § 22 des 
Landesverfassungsgesetzes 1960. 

richterstatter. Ich bitte ihn um den Bericht. 

Abg. Dr. Heidinger: Herr Präsident! Hohes Haus, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich darf namens des Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschusses folgenden Antrag stellen: 

Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tä
tigkeit des Landtagsabgeordneten Josef Loidl als 
Mitglied des Aufsichtsrates der Pyhrnautobahn AG. 
gemäß Paragraph 22 des Landesverfassungsgesetzes 
1960 und Paragraph 7 der Geschäftsordnung des 
Steiermärkischen Landtages. 

Ich bitte um Annahme"des Antrages. 

Präsident: Ich bitte um Zustimmung. 
Danke, der Antrag ist angenommen. 

10. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Anzeige, Einl.-Zahl 58/1, des 
Herrn Abgeordneten Hermann Ritzinger gemäß § 22 
des Landesverfassungsgesetzes 1960. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Dr. Hel
mut Heidinger, dem ich das Wort erteile. w 

Abg. Dr. Heidinger: Der Steiermärkische Landtag 
genehmigt die Tätigkeit des Landtagsabgeordneten 
Hermann Ritzinger als 
1. Geschäftsführer bei der Neumarkter Versor-

gungs-Betriebs-Ges. m. b. H.; 

2. Vorstand bei der Obermurtaler Brauereigenos
senschaft; 

3. Geschäftsführer bei der Frauenalpe Ges. m. b. H. 
und 

4. Geschäftsführer bei der Frauenalpe Lift Ges. m. 
b. H. & Co. KG., 

gemäß Paragraph 22 des Landesverfassungsgeset
zes 1960 und Paragraph 7 der Geschäftsordnung des 
Steiermärkischen Landtages. 

Ich bitte um Annahme des Antrages. 

Präsident: We r dem Antrag des Herrn Bericht
erstatters folgt, möge ein Händezeichen geben. 

Der Antrag ist angenommen. 

Ich bitte Sie, Herr Dr. Heidinger, abermals zu 
berichten. 

11. Bericht des Gemeinde und Verfassungs-Aus
schusses über die Anzeige, Einl.-Zahl 64/1, des 
Herrn Ersten Landeshauptmannstellvertreters Adal-
bert Sebastian gemäß §§ 22 und 28 des Landes
verfassungsgesetzes 1960. 

Abg. Dr. Heidinger: Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich bitte, nachstehenden Antrag zu genehmigen: 
Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tä

tigkeiten des Herrn Ersten Landeshauptmannstell
vertreters Landtagsabgeordneten Adalbert Seba
stian als 

1. Mitglied des Aufsichtsrates in der Steirischen 
Wasserkraft- und Elektrizitäts-AG. und 

2. Mitglied des Aufsichtsrates bei der Firma Ley-
kam AG. 



5. Sitzung des Steierm. Landtages, IX. Periode — 20. Februar 1979 283 

gemäß Paragraph 28 des Landesverfassungsgesetzes 
1960 und Paragraph 7 der Geschäftsordnung des 
Steiermärkischen Landtages. 

Präsident: Ich bitte um ein Zeichen der Zustim
mung. 

Der Antrag ist angenommen. 

12. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Anzeige, Einl.-Zahl 65/1, des 
Herrn Abgeordneten Dr. Leopold Dorfer gemäß 
Paragraph 22 des Landes Verfassungsgesetzes 1960. 

Ich bitte den Herrn Abgeordneten Dr. Heidinger, 
den Bericht zu erstatten. 

Abg. Dr. Heidinger: Herr Präsident, Hohes Haus! 

Namens des Ausschusses stelle ich folgenden 
Antrag: 

Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tätig
keit des Landtagsabgeordneten Dr. Leopold Johann 
Dorfer als Aufsichtsrat der Kreischberg-Seilbahnen 
Ges. m. b . H. & Co. KG. in St. Lorenzen ob Murau 
gemäß Paragraph 22 des Landesverfassungsgesetzes 
1960 und aPragraph 7 der Geschäftsordnung des Stei
ermärkischen Landtages. 

Ich bitte um Annahme. 

Präsident: Wenn Sie dem zustimmen, bitte ich 
um ein Zeichen mit der Hand. 

Der Antrag ist angenommen. 

13. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Anzeige, Einl.-Zahl 66/1, des 
Herrn Landesrates Hans Bammer gemäß Para
graph 28 des Landes Verfassungsgesetzes 1960. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Dr. Helmut Hei
dinger. 

Abg. Dr. Heidinger: Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich darf folgenden Ant rag stellen: 
Der Steiermärkische Landtag genehmigt die Tä

tigkeit des Herrn Landesrates Hans Bammer als 

1. Mitglied des Aufsichtsrates der Firma Leykam; 

2. Mitglied des Aufsichtsrates der Flughafen Graz 
Betriebsgesellschaft m. b. H. und 

3. Mitglied des Aufsichtsrates der Grazer Wechsel
seitigen Versicherung 

gemäß Paragraph 28 des Landesverfassungsgesetzes 
1960. 

Ich bitte um Annahme des Antrages. 

Präsident: Wer dem Antrag zustimmt, möge ein 
Zeichen geben. 

Der Antrag ist angenommen. 

14. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses, Einl.-Zahl 62/4, Beilage Nr. 16, über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 62/1, Beilage Nr. 6, 
Gesetz über die Erhebung einer Gemeindeabgabe 
für das Parken von Kraftfahrzeugen (Steiermärki-
sches Parkgebührengesetz 1979). 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr. Heidin
ger. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Dr. Heidinger: Herr Präsident, Hohes Haus, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

Dem Haus lag zunächst die Beilage Nr. 6, Einl.-
Zahl 62/1 , über ein Grazer Parkgefoührengesetz 
vor. Der Ausschuß ha t sich mit der Materie be
schäftigt und ist zur Auffassung gekommen, daß die 
Ermächtigung für Parkgebühren im ganzen Land den 
Gemeinden erteilt werden sollte, weshalb Beilage 
Nr. 16, ein Steiermärkisches Parkgebührengesetz 
1979, nun zur Beschlußfassung vorliegt. Der ge
druckte Texte ist den Damen und Herren des Hohen 
Hauses bekannt, und ich bitte namens des Aus
schusses um Annahme. 

Präsident: Zum Wor te gemeldet hat sich Herr 
Abgeordneter Dr. Maitz. Ich erteile es ihm. 

Abg. Dr. Maitz: Verehrter Herr Präsident, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! 

Gebührenerhöhungen und Gesetze, mit denen Ge
bühren einzuheben gestattet werden, sind sicherlich 
nichts Populäres. Aber es ist die Aufgabe der Poli
tik, Unpopuläres, was zunächst für den einzelnen 
unpopulär ausschaut, aber was der Gesamtheit 
dient, zu beschließen und davon einen gemeinsamen 
Konsens zu finden. Es ist im Ausschuß zu sehen 
gewesen, daß dieser Konsens zum Steiermärkischen 
Parkgebührengesetz heute vorhanden sein wird, 
und ich glaube, daß das auch die Notwendigkeit 
nicht nur für Graz, sondern auch die Möglichkeit für 
weitere große steirische Gemeinden zeigt, solche 
Parkgebühren einzuheben. Ich erinnere in diesem 
Zusammenhang gerne, daß bereits 1973 im Stadt
erneuerungskonzept der Grazer Volkspartei , das 
im Rahmen des Modell Steiermark erstellt wurde, 
eine klare Priorität für den innerstädtischen Fuß
geherverkehr, für den Menschen in der Innenstadt, 
vor der autogerechten Stadt gesetzt wurde. Die 
Gefahr, daß eine Stadt das Verkehrsaufkommen 
nicht mehr bewält igen kann, ist in Graz in einer 
sehr vorbildlichen Art begegnet worden. Wenn Sie 
sich nur vergegenwärtigen, daß von 1975 bis 1978 
die Verkehrsträger, also Zweirad- und Vierrad
kraftfahrzeuge, in Graz von rund 90.000 auf 100.000 
angewachsen sind, und daß man, wenn man eine 
sogenannte autogerechte Stadt haben wollte, so 
viele Flächen für den Verkehr frei machen müßte, 
daß dazwischen die Wohn-, Geschäfts- und sonsti
gen Bereiche sich wie Inseln ausnehmen würden. 
Diesem Problem ist in Graz durch den Grazer Weg 
auch in der Verkehrspolitik gut vorgebeugt worden: 
Ausweitung der Fußgeherzonen, besserer Schutz 
der Fußgeher durch Ampelanlagen, durch Zebra
streifen und neue Gehsteige; größere Attraktivität 
der Grazer Verkehrsbetriebe. Sie erinnern sich, daß 
wir in diesem Hohen Haus auch einen beachtlichen 
Beitrag für das Beschleunigungsprogramm der GVB 
beschlossen haben. Durch neue Busse, durch Straßen
bahnen, durch neue Linien ist dieses öffentliche Ver
kehrsunternehmen attraktiver geworden. Durch zu
sätzliche Tiefgaragen hat man versucht, dem Pro
blem näherzukommen und insbesondere durch das 
innerstädtische Verkehrskonzept mit seinen drei 
wesentlichen Punkten, Augartenbrücke, Einbahn
system und nun die Parkgebührenordnung. Das 
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wichtige an dieser verkehrspolitischen Maßnahme 
scheint mir, daß ein Teil des städtischen Berufspend
lerverkehrs damit auf die öffentlichen Verkehrs
mittel umgelenkt werden kann. Denn die Innen
stadtparkplätze in den Blauen Zonen sollen ja vor
wiegend dazu dienen, dem Einkaufs- und Besuchs
verkehr Möglichkeiten zum Abstellen der Kraft
fahrzeuge zu geben. Durch die Parkgebührenordnung 
wird aber — und das sollte auch nicht verschwiegen 
werden — auch ein beachtlicher Beitrag zur Vermin
derung des die Umwelt so überaus s tark belasten
den Parksuchverkehrs, des Herumfahrens um die 
Häuserblöcke und damit also einer Umweltbelastung 
geleistet worden. 

Ein Vergleich mit anderen europäischen Städten, 
die in e iner ähnlichen Größenordnung wie Graz lie
gen, e twa Augsburg, Basel, Bern, Genf, Laibach 
oder Southampton, aber auch in der Bundeshaupt
stadt Wien, die eine ganz andere Größenordnung 
ist, zeigt, daß alle großen kommunalen Verwaltun
gen das Parkproblem nur mit der Einführung von 
Parkgebühren lösen konnten und können. Eine Dis
kussion ist auch darüber entbrannt, wie hoch diese 
Parkgebühr in Graz sein solle. Wenn man einen 
Mittelwert zwischen den hier im Gesetz vorgesehe
nen 2 Schilling und 10 Schilling, die möglich sind, 
also 5 Schilling, annimmt, pro Parkzeiteinheit, dann 
kann man bei einer aus internationalen Erfahrungen 
kommenden 60prozentigen Auslastung dieser Park
flächen annehmen, daß immerhin pro Jahr Einnah
men für die Stadt Graz von 10 Millionen Schilling 
erschlossen werden. Und diese Einnahmen, und 

dafür liegt ein übereinstimmender Gemeinderats-
beschluß im Grazer Gemeinderat .vor, werden nicht 
zum Stopfen von Budgetlöchern verwendet , son
dern werden für verkehrspolitische Maßnahmen ver
wendet werden. Also zur wei teren Schaffung von 
Parkraum, zur Anlage von Fuß- und Radwegen und 
ähnlichen Erleichterungen, die e ine, menschenge
rechtere Stadt und nicht eine autogerechte Stadt 
bringen werden. 

Dieser kurze positive Beitrag sollte lediglich unter
streichen, daß es erfreulich ist, daß wir auch für 
kurzfristig unpopuläre Maßnahmen, die aber der 
Gesamtheit dienen und die einer besseren Entwick
lung in den Stadtbereichen dienen, hier im Landtag 
eine übereinstimmende Meinung erzielen werden. 
Es ist j a nicht immer so und es wäre nur zu wün
schen, daß auch in der Stadt Graz diese Einsicht 
aller Fraktionen in so wichtigen Fragen immer wie
der vorhanden wäre. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Eine weitere Wortmeldung l iegt nicht 
vor. Ich lasse daher über den Antrag des Herrn 
Berichterstatters abstimmen und bitte die Damen 
und Herren, die dem Antrag zustimmen, ein Zei
chen mit der Hand zu geben. 

Danke, der Antrag ist angenommen. 

Die nächste Landtagssitzung wird wiederum auf 
schriftlichem Weg, voraussichtlich für den 14. März 
1979, einberufen. 

Die Sitzung ist geschlossen. (Ende der Sitzung 
um 11.15 Uhr.) 
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